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Abbildung 6 Schuppen östlich des Hauptgebäudes (3) 

 
Abbildung 7 Blick in den Schuppen (3) 
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Abbildung 8 Blick in den Schuppen (3) Bild 2 

In dem Schuppen (3) befindet sich zentral ein abgemauerter Bereich, der früher als 
“Kartoffelkeller“ (kühler, dunkler Lagerraum) genutzt wurde. Die umliegenden Flächen in dem 
Schuppen werden zur Lagerung unterschiedlichen Materials, z. B. einer Zaunanlage genutzt. 
Im zentralen gemauerten Raum als auch in dem dahinter liegenden Teil befinden sich Reste 
von Strohballen, teilentleerte Papier- und Kunststoffsäcke und sonstige Gerätschaften, die sich 
eher als Sperrmüll zusammenfassen lassen. 

In diesem Schuppen steht auch ein Traktor, der laut Auskunft von Herrn Bohlen schon seit 
längerer Zeit nicht mehr genutzt wurde (s. Abbildung 8). 

In dem Stall (4) wurde Milchvieh, Schweine und Pferde gehalten. Seit Stilllegung des 
landwirtschaftlichen Betriebs fanden in dem Stall keine baulichen Änderungen statt. 
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Abbildung 9 Stall (4) östlicher Gang 

 

 
Abbildung 10 Stall (4) westlicher Gang 

 

 

Die ehemaligen Viehstände und Boxen werden zur Lagerung unterschiedlicher Materialien 
und Gerätschaften, darunter Rasenmäher, Motorsense und diversen Baugeräten verwendet. 
Daneben waren auch Altreifen und eingelagerte (Wechsel-)Reifen zu erkennen. 

In einem Teil der Boxen waren auch Grünpflanzen (Topfware) zur Überwinterung abgestellt. 
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Abbildung 11 Stall (4) Pferdebox 

 
Abbildung 12 Stall (4) Schweinebox 

 

Der östliche Teil des landwirtschaftlichen Nutzgebäudes wird als Scheune (5) und (6) 
angesprochen. Auch dieser Teil des ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs wird 
überwiegend zur Lagerung von Materialien genutzt. Im hinteren Teil der Scheune (zum 
Wohnhaus) standen größere Flächen zur Freizeitgestaltung ((5) Partyfläche) zur Verfügung. 

Im vorderen Teil der Scheune ((6) zum Tor) steht ein Traktor, der aktuell repariert wird. Teile 
des Motors waren demontiert. Unter dem Motorblock stand ein Eimer zum Auffangen des 
Motoröls. Am Standort des Traktors waren auf der Bodenplatte aus Beton dunkle Zonen zu 
erkennen, die auf Tropfleckagen hindeuten. Farbreste auf dem Boden zeigen an, dass Teile 
des Traktors angestrichen wurden. 

Die Bodenplatte des Stalls als auch der Scheune zeigt mehrere Risse, die durch Feuchtigkeit 
im Boden betont werden. 
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Abbildung 13 Standort des Traktors in der Scheune 

(6) 

 

 
Abbildung 14 Ehemaliger Heizöllagerum 
 

 

Von dem Hof nördlich abgesetzt befindet sich die Garage (8), die noch genutzt wird. 

In dem Luftbild (Abbildung 5) ist innerhalb des Schuppens (3) noch ein Bereich (7) separiert. 
In diesem Bereich wurde in der Vergangenheit Heizöl gelagert. Der ehemalige Auffangraum 
ist noch durch die Ummauerung und Kunststoffbeschichtung zu erkennen. Die Tanks wurden 
demontiert und der Auffangraum aufgebrochen (s. Abbildung 14). Wie schon in dem Text zu 
dem Schuppen (s. o.) ausgeführt wurde, wird auch hier Material (Baustoffe, Sperrmüll) 
gelagert. 

 

1.5.3 Landwirtschaftliche Nutzfläche und Baumschule 

Die Fläche des nördlich gelegenen 2. BA besteht aus einer landwirtschaftlichen Nutzfläche 
(Acker), auf der in den letzten Jahren Mais angebaut wurde.  
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Abbildung 15 Blick auf den ehemaligen Hof Unlander Straße 6 und den vorgelagerten Acker (2. BA) 

 
Abbildung 16 Blick von Süden auf die Ackerfläche (2. BA) 
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Die Flächen des 1. BA wurden ursprünglich durch den landwirtschaftlichen Betrieb Diedrich 
Bohlen als landwirtschaftliche Nutzflächen (Grünland) bewirtschaftet. 

Herr Bohlen hat ca. 1980 mit dem Betrieb einer Baumschule begonnen und dazu die Flächen 
von seinem Hof südlich zur Firreler Straße genutzt. Für die Baumschule hat Herr Diedrich 
Bohlen eigene Flächen genutzt und Flächen zugepachtet (südlicher Teil, an der Firreler 
Straße). 

Auf diesen Flächen wurden zunächst Ziergehölze als Ballenware kultiviert (Heide, Rhodo-
dendron, etc.). 

Nach Aufgabe des Baumschulbetriebs von Herrn Bohlen wurden zuletzt auf den Flächen 
Weihnachtsbäume gepflanzt. Die Schonung wurde durch die Baumschule Wilken, Firreler 
Straße 18 in 26835 Firrel, betrieben.  

Die Weihnachtsbaumschonung wurde extensiv bewirtschaftet (Selbstschlag / Einzelschlag der 
Bäume auf Kundenwunsch). 

In der Vergangenheit wurden von Herrn Bohlen sporadisch Pflanzenschutzmittel zum 
Niederhalten von Wildkräutern eingesetzt. 

 
Abbildung 17 Blick von der Firreler Straße nach Nordwesten (Februar 2022) 

In Abbildung 17 sind im Hintergrund links die Garagen und Nebengebäude des Grundstücks 
Unlander Straße 2 zu erkennen. 

In der folgenden Abbildung 18 ist im Hintergrund links das Foliengewächshaus zu erkennen. 
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Abbildung 18 Blick von der Firreler Straße nach Norden (Februar 2022) 

 
Abbildung 19 Blick vom südöstlichen Eckpunkt Baugebiet FI 04 nach Nordwesten (Januar 2023) 
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Die Fläche der Weihnachtsbaumschonung wurde zwischenzeitlich gerodet und planiert. Auf 
der rechten Seite der Abbildung 19 ist der Verbindungsstreifen zum nördlichen 2. BA zu 
erkennen. Hier soll die Trasse der Erschließungsstraße verlaufen. Rechts der Trasse zum 2. 
BA ist die geplante öffentliche Grünfläche (Spielplatz) verortet. 

Zu der Baumschule von Herrn Bohlen gehört auch ein Foliengewächshaus. Diese Fläche mit 
dem Foliengewächshaus (Flurstück 27/8) bleibt im Besitz von Herrn Bohlen und ist in dem 
Entwurf des Bebauungsplans als private Grünfläche mit Nutzungsart Hausgarten/Freizeit 
ausgewiesen. Herr Bohlen nutzt das Foliengewächshaus weiterhin als Winterlager für seine 
Kübelpflanzen und für den Gemüseanbau im Eigenbedarf. 

Des Weiteren bleibt im Besitz von Herrn Bohlen der Fischteich / Gartenteich (Flurstück 27/11), 
der in dem Entwurf des Bebauungsplans als private Grünfläche mit Nutzungsart 
Hausgarten/Freizeit ausgewiesen ist. 

 
Abbildung 20 Foliengewächshaus als private Grünfläche 
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Abbildung 21 Ziergehölzfläche östlich des Foliengewächshauses 

  
Abbildung 22 Private Grünfläche Gartenteich 
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2. Zusammenfassung und Gefahrenbewertung 

Die Bestandgebäude (Haupt- und Nebengebäude) Unlander Straße 2 und Unlander Straße 6 
bleiben erhalten und werden weiterhin von den Eigentümern bewohnt. Der landwirtschaftliche 
Betrieb von Herrn Bohlen wurde 2013 aufgegeben, wobei aber die Bausubstanz unverändert 
erhalten geblieben ist. Das Foliengewächshaus bleibt ebenfalls erhalten und ist in dem Entwurf 
des Bebauungsplans als private Grünfläche der Nutzungsart Hausgarten zugewiesen. 

Diese Flächen unterliegen somit keinem aktuellen Nutzungswandel. 

Bei der Besichtigung der Gebäude wurden Tropfleckagen im Bereich der Garage Unlander 
Str. 2 und am Stellplatz des Traktors in der Scheune Unlander Str. 6 bemerkt. Eine Verfärbung 
der Bodenplatte aus Beton kann bereits durch wenige Tropfen Öl oder Kraftstoff erfolgen. Eine 
unmittelbare Gefahr für die Schutzgüter Boden und Wasser lässt sich aber aus Tropfleckagen 
nicht ableiten. Diese Bereiche sind aber bei einem Rückbau gesondert zu betrachten (s. u.).  

 

Auf den Freiflächen im südlichen 1. BA wurde eine Baumschule (Ziergehölze in Ballenware) 
und abschließend eine Weihnachtsbaumschonung betrieben. 

Das Gefahrenpotential beschränkt sich hier auf den Einsatz von Pflanzenschutzmittel. 
Branchentypische Pflanzenschutzmittel (PSM) sind Glyphosat und AMPA. Der Bereich der 
ehemaligen Freifläche der Baumschule ist auf diese PSM als Leitparameter zu untersuchen. 

Anmerkung: Die Fläche der ehemaligen Baumschule wurde umweltchemisch auf 
vorgenannte PSM untersucht. Die Ergebnisse der umweltchemischen Untersuchung können 
dem GTUB der Geonovo GmbH, B-Plan FL 04, Baugebiet “Östlich Unlander Straße“, Firrel, 

Projekt-Nr. G220007-02, vom 03.11.2022 entnommen werden.  

Bodenaushub, der aus diesen Flächen abgefahren werden soll, ist nach LAGA M20 TR Boden, 
in Erweiterung auf vorgenannte PSM, zu untersuchen und zu bewerten. 

Im nördlichen 2. BA befinden sich Äcker als landwirtschaftliche Nutzfläche. Ein besonderes 
Gefahrenpotential lässt sich aus der Bewirtschaftung von Ackerflächen nicht ableiten. 
Bodenaushub, der aus diesen Flächen abgefahren werden soll, ist nach LAGA M20 TR Boden 
zu untersuchen und zu bewerten. 

 

Gebäuderückbau 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Fall, dass ein Bestandsgebäude veräußert 
und ganz bzw. teilweise rückgebaut werden soll. Eine zeitliche Festlegung ist hier nicht 
möglich. 
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Bei einem geplanten Rückbau des ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs Unlander Straße 
6 sollte bei einem Ausbau der Bodenplatte im Bereich der Scheune (6), Standort des Traktors, 
das gebrochene Material separiert werden. Nach Vorliegen der umweltchemischen 
Untersuchung gemäß der dann gültigen Verordnung (Ersatzbaustoffverordnung, ab dem 
01.08.2023) ist zu entscheiden, ob das Abbruchmaterial gesondert verwertet werden muss 
oder dem übrigen Abbruchmaterial zugeschlagen werden kann. 

Bei dem Brechen der Bodenplatte ist der dann freigelegte Boden, das Material eventueller 
Tragschichten nach organoleptischen Kriterien anzusprechen. 

Ebenso sollte auch im Bereich des Schuppens (3) Standort des Traktors und im Bereich des 
ehemaligen Auffangraums der Heizöl-Lagerung (7) verfahren werden. 

 

Im Bereich der Heizöl-Lagerung des Gebäudes Unlander Straße 2 ist keine aktuelle Gefahr 
für den Boden oder das Grundwasser zu besorgen, da diese Anlage noch aktiv betrieben wird 
und einer regelmäßigen Überprüfung und Wartung unterliegt. 

 

Aufgestellt, 

Leer, den 06.03.2023 
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Anlage 4: Geotechnischer Untersuchungsbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. FI 
04 „Östlich Unlander Straße“ der Gemeinde Firrel (Geonovo GmbH (2022)) 
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Allgemeine gutachterliche Erklärung 

 

Dieses Gutachten ist nur vollständig gültig. Auszugweise entnommene Abschnitte können die 
Gesamtaussage verfälschen. Das Gutachten darf daher nur vollständig und unverändert 
vervielfältigt werden.  

Die Vervielfältigung darf nur innerhalb des Anliegens erfolgen, das dem Zweck der 
Beauftragung entspricht. 

Die in diesem Gutachten enthaltenen Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt und den 
direkten Ort der Probenahme bzw. der Ausführung von Feldarbeiten sowie der Messungen im 
bodenmechanischen Labor. Übertragungen auf übergeordnete Flächeneinheiten stellen daher 
Interpretationen dar. Diese können von den in der Bauausführung real aufgefundenen 
Verhältnissen, z. B. in Baugruben, Schürfen, abweichen. Sollten sich Abweichungen von den 
getroffenen Aussagen ergeben, sollte Rücksprache mit den Verfassern dieses Gutachtens 
erfolgen. 

Eine Veröffentlichung dieses Gutachtens bedarf der schriftlichen Genehmigung der Geonovo 
GmbH, Leer. 
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1. Formalia 

1.1 Veranlassung und Beauftragung 

Die Samtgemeinde Hesel plant die Erschließung des Neubaugebiets „FI 04 Östlich Unlander 
Straße“ in der Gemeinde Firrel. 

Die Geonovo GmbH, Leer, wurde beauftragt, die örtlichen Bodenverhältnisse auf dem 
zukünftigen Baugebiet zu erkunden und Empfehlungen zur bautechnischen Ausführung zu 
erarbeiten. 

Die Beauftragung umfasst folgenden Leistungsumfang: 

• Aufschluss der örtlichen Baugrundverhältnisse nach DIN EN ISO 22475-1 und 

DIN EN ISO 22476-2 

• Beschreibung der angetroffenen Bodenarten nach DIN EN ISO 14688-1 

• Ermittlung der Grundwasserstände 

• Ermittlung der Korngrößenverteilung durch Nasssiebung nach DIN 18123 

• Phys. chem. Analyse gemäß BBodSchV 

• Phys. chem. Analyse nach LAGA M20 TR Boden 

• Phys. chem. Analyse von Grundwasser auf Betonaggressivität 

• Angabe der bodenmechanischen Kennwerte der aufgeschlossenen Böden 

• Klassifizierung der Baugrundschichten nach DIN 18196 und DIN 18300 

• Einteilung der angetroffenen Bodenarten in Homogenbereiche 

• Empfehlungen zur Bauausführung 

 

1.2 Unterlagen 

Zur Angebotsabgabe, Planung und Durchführung der Baugrunduntersuchung wurden 
folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

• Erschließungskonzept Baugebiet FI 04 „Östlich Unlander Straße“, Planungsbüro Buhr, 
Maßstab 1:100, Stand 15.11.2021 
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1.3 Angaben zu Bauvorhaben und Bauwerk 

1.3.1 Lokalität des Bauvorhabens 

Das zukünftige Baugebiet befindet sich im Nordosten der Gemeinde Firrel und liegt östlich der 
Unlander Straße sowie nördlich der Firreler Straße.  Der südliche Bereich des Grundstücks 
wird derzeit als Baumschulstandort genutzt. Auf den Luftbildern sind entsprechende 
Gewächshäuser und Baumbestände zu erkennen. Der nördliche Teil wird ackerbaulich 
bewirtschaftet.  

 
Abbildung 1 Luftbild des Untersuchungsgebiets (Übersicht)                                         (Quelle: Google 2021) 
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Abbildung 2 Luftbild des Untersuchungsgebiets (Detail)                                  (Quelle: Google 2021) 
 

1.3.2 Regionale Übersicht und Einordnung 

Die Gemeinde Firrel liegt auf der südwestlichen Flanke des Oldenburgisch-Ostfriesischen 
Geestrückens im Verbreitungsgebiet einer Geest. Hier verzahnen sich die Bodengroß-
landschaften der Talsandniederungen und Urstromtäler sowie der Geestplatten und 
Endmoränen. 
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Abbildung 3 NIBIS® Kartenserver (2021): Bodenlandschaften (geändert) - Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie (LBEG), Hannover 

1.3.3 Größe des geplanten Bauwerks 

Das geplante Neubaugebiet besitzt eine Größe von ca. 43.000 m² haben. Diese verteilen sich 
auf mehrere Baugrundstücke sowie eine Erschließungsstraße. 

1.3.4 Einordnung in Geotechnische Kategorie 

Es sind überwiegend Wohnhäuser geplant, die als nicht setzungsempfindlich eingestuft 
werden. Es ist überwiegend mit Decksanden und Geschiebelehmen im Untergrund zu 
rechnen.   

Das Bauvorhaben wird daher in die geotechnische Kategorie 1 eingeordnet. 
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2. Durchgeführte Untersuchungen 

Folgende Leistungen wurden vom 11.02.2022 bis 17.02.2022 durchgeführt: 

• Geotechnische Erkundung gemäß DIN EN ISO 22475-1 durch Rammkernsondierungen 
(RKS) zur Erkundung der Bodenschichtung einschließlich Erstellung von Bodenprofile 
sowie Beschreibung der Bodenarten nach DIN EN ISO 14688-1 und Probenahme nach 
DIN EN ISO 2275-1. 

10 Stück mit Aufschlusstiefe T =   5,0 m 
 

• Geotechnische Erkundung gemäß DIN EN ISO 22476-2 durch Leichte 
Rammsondierungen (DPL) zur Erkundung der Lagerungsdichte. 

10 Stück mit Aufschlusstiefe T =   5,0 m 
 
Die RKS 1, RKS 6 und RKS 10 wurden zu einem temporären Grundwassermesspegel 
ausgebaut. Aus den Pegeln wurden Grundwasserproben (GW 1 – GW 3) zur chemischen 
Analyse entnommen.  

 
Die jeweiligen Sondieransatzpunkte sind dem Lageplan in Anlage I dieses Berichts zu 
entnehmen. 

 

3. Boden- und Grundwasserverhältnisse 

3.1  Regionale Geologie 

Der Geologischen Übersichtskarte des Landes Niedersachsen (GÜK50) zufolge stehen im 
Bereich des Baugebiets weichselzeitliche Flugsande über fluviatilen Sanden an  
(s. Abbildung 4). 
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Abbildung 4 NIBIS® Kartenserver (2021): Geologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1:50.000  
– Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. 

 

3.2  Lokale Boden- und Baugrundverhältnisse 

Die am 11.02.2022 durchgeführten Rammkernsondierungen zeigten von den Kartenwerken 
NIBIS ® LBEG Hannover abweichende Böden. 

Die Schichtenabfolge beginnt in allen Bohrungen mit einer 0,3 m bis 0,5 m mächtigen 
Oberbodenauflage aus humosen und schluffigen Sanden.  

Darunter wurden Geschiebedecksande bis in Tiefen zwischen 1,1 m und 2,2 m unter GOK 
erbohrt. Sie setzen sich aus mittelsandigen bis stark mittelsandigen Feinsanden zusammen. 
In der RKS 4 sind sie lagenweise grobsandig ausgebildet.  

An der Basis der Decksande folgt eine saalezeitliche Grundmoräne aus Geschiebelehmen. 
Sie bestehen aus einem schwach tonigen und schwach kiesigen Schluff-Sand-Gemisch. Die 
Grundmoräne wurde bei den Bohrungen nicht durchteuft. Erfahrungsgemäß sind unter den 
Geschiebelehmen Schmalzwassersande zu erwarten.  
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Tabelle 1 Erschlossene Bodenschichten und geologische Ansprache  

Tiefe 
[m u. GOK] 
[min. / max.] 

Mächtigkeit 
[m] 

[min. / max.] 

Bodenschicht Kurzzeichen 
DIN 4022-1 

Gruppe 
DIN 

18196 

Eignung als 
Baugrund 

0,3 / 0,5 0,3 / 0,5 Oberboden S, u, h OH nicht 

1,1 / 2,2 0,6 / 1,9  
Geschiebe- 
decksand 

fS, ms - ms* SE  gut 

> 4,0 / > 5,0 > 2,0 / > 3,6 Geschiebelehm U-S, t‘, g‘ SU* / ST gut 

 

Die entsprechenden Bohrprofile sind der Anlage II beigefügt. 

 

3.3 Lagerungsdichte 

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen sind die humosen Oberböden locker gelagert. 
Die unterlagernden Geschiebedecksande besitzen eine mitteldichte und bereichsweise eine 
dichte Lagerung.  

Tabelle 2 Schlagzahlen N10 einer leichten Rammsondierung DPL 10 für nichtbindige Böden 

Lagerung sehr locker locker mitteldicht dicht sehr dicht 

Schlagzahlen N10 0 – 6 6 – 10 10 – 50 50 – 64 > 64 

Gegenüberstellung technisch / empirisch ermittelter Lagerungsdichten mit Schlagzahlen N10 einer leichten 
Rammsondierung DPL 10 (u.a. aus: Prinz und Strauss (2012) für nichtbindige Böden) 

 

Die unterlagernden Geschiebelehme sind vorkonsolidiert und besitzen eine steife bzw. steif- 
bis halbfeste Konsistenz.  

Tabelle 3 Schlagzahlen N10 einer leichten Rammsondierung DPL 10 für bindige Böden 

Konsistenz breiig weich steif halbfest fest 

Schlagzahlen N10 0 – 3 3 – 10 10 – 17 17 – 37 > 37 

Gegenüberstellung technisch / empirisch ermittelter Konsistenzen mit Schlagzahlen N10 einer leichten 
Rammsondierung DPL 10 (u.a. aus: Prinz und Strauss (2012) für bindige Böden) 

 

3.4 Bodenmechanik 

An insgesamt drei Bodenproben wurde die Korngrößenverteilung mittel Nasssiebung ermittelt. 
In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die zu untersuchenden Bodenproben dargestellt.  

Die Sieblinien liegen diesem Bericht als Anlage bei. 
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Tabelle 4 Mischprobenzusammenstellung 

Bohrung Einzelproben Tiefenlage Bodenart 

RKS 1 1.2 0,3 – 1,9 Geschiebedecksand 

RKS 7 7.2 0,4 – 1,6 Geschiebedecksand 

RKS 9 9.2 0,5 – 1,5 Geschiebedecksand 

 

Tabelle 5 Ergebnisse der Korngrößenanalyse 

Bohrung 
Feinkornanteil 
(< 0,06 mm) [%] 

Frostsicherheit 
kf-Wert [m/s] 
(Beyer) 

Bemessungs-kf-
Wert [m/s] 

RKS 1 0,54 F1 1,7 ∙ 10-4 3,4 ∙ 10-5 

RKS 7 0,34 F1 2,1 ∙ 10-4 4,2 ∙ 10-5 

RKS 10 0,66 F1 2,3 ∙ 10-4 4,6 ∙ 10-5 

 

Die Proben sind als frostsicher (Frostempfindlichkeitsklasse F1) und wasserdurchlässig 
einzustufen.  

 

3.5 Grundwasser 

Im Zuge der Grundwasserentnahme am 15.02.2022 wurde Stauwasser in Tiefen zwischen 
0,15 m und 0,37 m unter GOK erfasst. Der eigentliche Grundwasserleiter befindet sich 
erfahrungsgemäß in den Schmelzwassersanden unterhalb der Grundmoräne. Diese Sande 
wurden bei den Bohrungen nicht erbohrt (Tiefenlage > 5,0 m u. GOK). Das Grundwasser liegt 
erfahrungsgemäß in gespanntem Zustand vor.  

Der hydrogeologischen Übersichtskarte von Niedersachsen im Maßstab 1:200.000 (HÜK200) 
zufolge befindet sich der regionale Grundwasserstand bei etwa 4,0 m NHN. Bei einer mittleren 
Geländehöhe von ca. 6,0 m NHN entspricht dies einem Grundwasserflurabstand von ungefähr 
2,0 m.  

Nach lange anhaltenden und ergiebigen Niederschlagsperioden kann das Stauwasser bis zur 
Geländeoberkante ansteigen.  

 

 

Unter Berücksichtigung der zurückliegenden Witterungsbedingungen und der Gelände-
beschaffenheit sollte als Bemessungswasserstand die derzeitige Geländeoberkante 
angenommen werden. 
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4. Klassifizierung 

4.1 Bodenklassen (DIN 18300) und Bodengruppen (DIN 18196) 

Gemäß DIN 18300 und DIN 18196 erfolgt eine Einteilung der örtlich aufgeschlossenen Böden, 
Bodenklassen und Bodengruppen, wie in Tabelle 6 aufgeführt: 

Tabelle 6 Klassifizierung der Böden 

Bodenart Bodenklasse DIN 18300 Bodengruppe DIN 18196 

Oberboden 1 OH 

Geschiebedecksand 3 SE 

Geschiebelehm 4 SU* / ST 

 

Bodenklasse 1: Oberboden (Mutterboden); oberste Bodenschicht, die neben anorganischen 
Stoffen auch Humus und Bodenlebewesen enthält. 

Bodenklasse 3: Leicht lösbare Bodenarten; nichtbindige bis schwachbindige Sande, Kiese und 
Sand-Kies-Gemische mit bis zu 15 Gewichtsprozent Beimengungen an Schluff und Ton und 
mit höchstens 30 Gew.-% Steinen über 63 mm Korngröße und bis zu 0,01 m³ Rauminhalt. 

Bodenklasse 4: Mittelschwer lösbare Bodenarten; Gemische von Sand, Kies, Schluff und Ton 
mit einem Anteil von mehr als 15 Gew.-%, sowie bindige Bodenarten von leichter bis mittlerer 
Plastizität und höchstens 30 Gew.-% Steine von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m³ 
Rauminhalt. 

4.2 Homogenbereiche 

Die ermittelten Bodenschichten können aufgrund ihrer Eigenschaften (Bodenansprache in den 
Feldarbeiten, Ergebnisse aus den bodenmechanischen und chemischen 
Laboruntersuchungen) zu folgenden Homogenbereichen zusammengefasst werden: 

Tabelle 7 Homogenbereiche 

 Homogenbereich A Homogenbereich B Homogenbereich C 

Horizonte Humoser Oberboden Geschiebedecksand Geschiebelehm 

Kornspektrum S, u, h fS, ms - ms* U-S, t‘, g‘ 

Färbung dunkelbraun gelbgrau, beige grau, graubraun 

Humusanteil 3 - 5 % 0 – 1 % 0 % 

Fremdstoffe o. B. o. B. o. B. 

Schadstoffe n. n. n. n. n. u. 

Tiefenlage [m u. GOK] 0,0 – 0,3 / 0,5 0,3 / 0,5 – 1,1 / 2,2 1,1 / 2,2 – > 4,0 / > 5,0 

(o. B. ohne Befund; n. n. nicht nachgewiesen; n.u. nicht untersucht) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schluff
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberboden
http://de.wikipedia.org/wiki/Ton_%28Bodenart%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Sand
http://de.wikipedia.org/wiki/Edaphon
http://de.wikipedia.org/wiki/Kies
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindiger_Boden
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Die Einteilung in Homogenbereiche ersetzt die bisher gebräuchliche Unterscheidung in 
Bodenklassen. Da die Bodenklassen vornehmlich bei den ausführenden Bauunternehmen 
noch Anwendung finden, werden hier beide Klassifizierungen angegeben. 

Die Homogenbereiche haben den Vorteil, dass hier auch umweltchemische Parameter (z.B. 
Schadstoffanalysen (sofern beauftragt, bzw. projektbezogen erforderlich) berücksichtigt 
werden. Ein mit Schadstoffen belasteter Feinsand ist daher von einem unbelasteten Feinsand 
zu differenzieren, obwohl beide Feinsande aus dem gleichen Horizont stammen können und 
identische bodenmechanische Eigenschaften aufweisen. 

4.3 Bodenkennwerte 

Den erschlossenen Bodengruppen können die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten 
Bodenkennwerte aus Laboruntersuchungen und eigenen Erfahrungen für statische und 
planerische Berechnungen zugeordnet werden. Da die humosen Oberböden vollständig aus 
den zukünftigen Baufeldern entfernt werden müssen, sind sie als Baugrund nicht relevant und 
werden in der nachfolgenden Tabelle vernachlässigt.  

Tabelle 8 Bodenkennwerte (empirische Werte, Fachliteratur) 

 
Geschiebedecksand Geschiebelehm 

Bodengruppe  SE SU* / ST 

Messwert  Einheit   

Bodenansprache  fS, ms - ms* U-S, t’, g’ 

Konsistenz  --- steif 

Lagerungsdichte  mitteldicht --- 

Bodenklasse DIN 18300  3 4 

Frostempfindlichkeit  mittel gering 

Erosionsempfindlichkeit  mittel mittel 

Zusammendrückbarkeit  gering gering 

Tragfähigkeit  ausreichend ausreichend 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s    3,4 x 10-5 – 4,6 x 10-5 ca. 1 x 10-8  –  1 x 10-7 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN / m³ 19,0 20,0 

Wichte unter Auftrieb γ‘ kN / m³ 11,0 10,0 

Reibungswinkel φ‘ º 32,5 --- 

Kohäsion c‘ kN / m2 --- 30,0 

Steifemodul Es MN / m²  20-40 15-35 
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5. Laboranalytik 

5.1 Untersuchung auf Pflanzenschutzmittel 

Im Süden der zukünftigen Bebauungsfläche befindet sich eine ehemalige Baumschule. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass dort branchentypische Pflanzenschutzmittel und 
Biozidprodukte verwendet wurden. Daher sollten die humosen Oberböden in diesem Bereich 
(Mischproben MP 1 bis MP 4) ergänzend auf entsprechende Pflanzenschutzmittel untersucht 
werden.  

Nach den Analysenergebnissen werden ausschließlich für den Metaboliten AMPA in den 
Mischproben MP 2 bis MP 4 erhöhte Konzentrationen von 0,13 mg/kg bis 1,6 mg/kg 
quantifiziert. Bei dem Pflanzenschutzmittel AMPA handelt es sich um ein Abbauprodukt von 
Glyphosat, dessen Konzentration bei < 0,05 mg/kg lag und somit, wie alle übrigen Parameter,  
unauffällig ist.  

Für branchentypische Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte 
(PSMBP) sowie Glyphosat und AMPA) gibt es für das Schutzgut Boden bzw. für den 
Wirkungspfad Boden – Mensch keine verbindlichen Grenz- oder Prüfwerte.  

Die Verwendung von Glyphosat und dessen Abbauprodukt AMPA wurde zuletzt in der 
Öffentlichkeit heftig diskutiert. Je nach Datenquelle wird eine cancerogene Eigenschaft von 
Glyphosat/AMPA unterstellt bzw. ausgeschlossen. Dieser Stoff ist jedoch weiterhin innerhalb 
der EU zugelassen und ist innerhalb dieser Zulassung zu bewerten. 

Die erlaubte Tagesdosis (ADI) beträgt 0,5 und die annehmbare Anwenderexposition 0,1 
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag.  

Ein Erwachsener von 75 kg Körpergewicht könnte demnach 7,5 Milligramm täglich aufnehmen 
(Anwenderexposition, z.B. als Gärtner, Landwirt) ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen 
befürchten zu müssen. 

Die im Feststoff gemessenen AMPA-Gehalte (mg/kg) liegen deutlich unterhalb dieser täglich 
zulässigen Aufnahmerate. 

Laut des Bundesinstitutes für Risikobewertung „Rückstandsbelastung von Mensch und Tier 
durch glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel“ Christian Sieke, 20.01.2014, erfolgt ein schneller 

Abbau von Glyphosat zu AMPA und anschließendem Abbau zu CO2 innerhalb des Bodens.  

In den meisten Berichterstattungen beziehen sich die Untersuchungen auf mögliche 
Rückstände von Glyphosat und AMPA auf Lebensmittel und Trinkwasser. Es ist daher kaum 
realistisch abzuschätzen, ob durch Rückstände von AMPA im Boden potentielle Gefährdungen 
für Mensch und Tier ausgehen.  
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Die Untersuchung auf Pflanzenschutzmittel bezieht sich auf das branchentypische 
Gefahrenpotential einer Gärtnerei/Baumschule und bezieht sich auf die letzte bzw. aktuelle 
Nutzung des Geländes. Ob eine anderweitige gewerbliche Nutzung der Untersuchungsfläche 
vor dem Betrieb einer Gärtnerei/Baumschule bestanden, soll im Rahmen einer historischen 
Erkundung geprüft werden. Die historische Erkundung war zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Geotechnischen Untersuchungsberichts noch nicht abgeschlossen und wird 
nachgereicht. 

5.2 LAGA TR Boden 

Aus den Bodenschichten unterhalb des Oberbodens wurden repräsentative Mischproben 
zusammengestellt und zur chemischen Analytik nach dem Parameterumfang der LAGA M20 
TR Boden Mindestumfang bei unspezifischem Verdacht an das Labor Agrolab in Kiel 
übergeben. 

Tabelle 9 Mischprobenzusammenstellung 

Mischprobe Einzelproben Tiefenlage Bodenart 

MP 5 

1.2 0,3 – 1,9 

Decksand 2.2 0,3 – 1,7 

3.2 0,4 – 2,0 

MP 6 

4.2, 4.3 0,3 – 1,7 

Decksand 5.2 0,3 – 2,2 

6.2 0,3 – 1,8 

MP 7 

7.2 0,4 – 1,6 

Decksand 
8.2 0,5 – 1,1 

9.2 0,5 – 1,5 

10.2 0,4 – 1,4 
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Tabelle 10 Gegenüberstellung der Analyseergebnisse mit den Zuordnungswerten der LAGA TR Boden 

Parameter Einheit 
Probe LAGA Zuordnungswert 

MP 5 MP 6 MP 7 Z 0# Z 1 Z 2 

Feststoff      

TOC % 0,13 0,27 0,33 0,5 1,5 5 

MKW C10-22 mg/kg < 5 < 5 < 5 100 300 1.000 

MKW C10-40 mg/kg < 5 < 5 < 5 - 600 2.000 

EOX mg/kg < 0,1 0,2 0,2 1 3 10 

gesamt PAK 
(EPA) 

mg/kg 0,004 0,033 n.n. 3 3 (9) 30 

Benzo(a)pyren mg/kg < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,3 0,9 3 

Arsen mg/kg < 1 1,2 < 1 15 45 150 

Blei mg/kg 1,5 2,9 2,1 70 210 700 

Cadmium mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3 10 

Chrom, gesamt mg/kg 4,1 6,2 4,9 60 180 600 

Kupfer mg/kg < 1 1,8 < 1 40 120 400 

Nickel mg/kg 1,8 2,8 1,6 50 150 500 

Quecksilber mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 5 

Zink mg/kg 4,3 6,9 4,8 150 450 1.500 

Einstufung Feststoff Z 0 Z 0 Z 0  

Eluat Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 

pH-Wert - 7,8 7,4 6,9 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 

el. Leitfähigkeit µS/cm 13 14 11 250 250 1.500 2.000 

Chlorid mg/l 0,4 0,7 0,5 30 30 50 100 

Sulfat mg/l 1 0,8 0,9 20 20 50 200 

Arsen µg/l < 2 < 2 < 2 14 14 20 60 

Blei µg/l < 0,2 0,9 0,6 40 40 80 200 

Cadmium µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 1,5 1,5 3 6 

Chrom, gesamt µg/l 0,6 1,8 0,8 12,5 12,5 25 60 

Kupfer µg/l < 2 3,2 < 2 20 20 60 100 

Nickel µg/l  < 1 1,1 < 1 15 15 20 70 

Quecksilber µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 0,5 1 2 

Zink µg/l 3,6 6,4 8,8 150 150 200 600 

Einstufung Eluat Z 0 Z 0 Z 0  

Einstufung gesamt Z 0 Z 0 Z 0  

# für sandige Böden 
n.n. nicht nachgewiesen 

 

In den drei Mischproben wurden keinerlei Überschreitungen von Grenzwerten gemäß der 
LAGA M20 TR Boden festgestellt. Der Boden kann als LAGA-Zugehörigkeit Z 0 eingestuft 
werden und darf uneingeschränkt verwertet werden.  
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Die vollständigen Analysenergebnisse können dem Prüfbericht 230222812 vom 01.03.2022 
entnommen werden.  

5.3 BBodSchV (Wirkungspfad Boden – Mensch) 

Die Schichten des humosen Oberbodens werden gemäß BBodSchV für den Wirkungspfad 
Boden – Mensch bewertet. 

Tabelle 11 Mischprobenzusammenstellung Oberboden 

Mischprobe Einzelproben Tiefenlage Bodenart 

MP 1 

1.1 0,0 – 0,3 

Oberboden 2.1 0,0 – 0,3 

3.1 0,0 – 0,4 

MP 2 

4.1 0,0 – 0,3 

Oberboden 5.1 0,0 – 0,3 

6.1 0,0 – 0,3 

MP 3 
7.1 0,0 – 0,4 

Oberboden 
8.1 0,0 – 0,5 

MP 4 
9.1 0,0 – 0,5 

Oberboden 
10.1 0,0 – 0,4 

 

Tabelle 12  Ergebnisse Analytik gemäß BBodSchV Wirkungspfad Boden-Mensch 

Prüfwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BBodSchG 

Parameter Einheit MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 Kinderspielfläche Wohngebiete 

Arsen mg/kg TS 1,7 1,5  < 1 1,6 25 50 

Blei mg/kg TS 7,8 13 14 23 200 400 

Cadmium mg/kg TS < 0,1 0,2 0,1 0,2 10 (2)*** 20 (2)*** 

Cyanide mg/kg TS < 0,05 0,16 0,15 0,22 50 50 

Chrom mg/kg TS 5,8 6,6 7,1 7,6 200 400 

Nickel mg/kg TS 2,1 1,7 1,5 2,3 70 140 

Quecksilber mg/kg TS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 10 20 

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,002 0,004 0,002 0,013 2 4 

PCB6 mg/kg TS n.n. n.n. n.n. 0,018 0,4 0,8 

Hexachlorbenzol mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 4 8 

Pentachlorphenol mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 50 100 

Aldrin mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 2 4 

Hexachlorcyclohexan mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 5 10 

DDT mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 40 80 

*** Bei gleichzeitiger Nutzung als Haus- und Nutzgarten (mit Pflanzenanbau) 

n.n. nicht nachweisbar, da unterhalb der Nachweisgrenze 
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Die Prüfwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BBodSchG werden sowohl für die Nutzung als 
Wohngebiete als auch als Kinderspielflächen eingehalten und deutlich unterschritten. Es sind 
zudem keine signifikanten Unterschiede bei den Prüfwerten aus dem ackerbaulich genutzten 
Bereich und der Baumschulfläche zu verzeichnen. Im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden – 
Mensch kann eine mögliche schädliche Bodenveränderung oder Altlast ausgeschlossen 
werden. Es sind somit keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  

Die vollständigen Analysenergebnisse können dem Prüfbericht 230222811 vom 02.03.2022 
entnommen werden.  

5.4 BBodSchV (Wirkungspfad Boden – Grundwasser) 

Am 15.02.2022 wurden drei Grundwasserproben aus dem Grundwasserentnahmepegeln  
(GW 1 – GW 3) entnommen. Die Proben wurden zur chemischen Analytik auf die Parameter 
der BBodSchV (Wirkungspfad Boden – Grundwasser) an das Chemische Untersuchungsamt 
Emden übergeben. In der nachfolgenden Tabelle 13 sind die Ergebnisse dargestellt.  

Tabelle 13 Analyseergebnisse und Gegenüberstellung mit den Grenzwerten für die Expositionsklassen  

Parameter Einheit GW 1 GW 2 GW 3 Prüfwert (µg/l)# 

Kohlenwasserstoff µg/l < 100 < 100 < 100 200 

Fluorid µg/l 200 200 < 100 750 

Arsen µg/l < 2 < 2 2,1 10 

Blei µg/l < 0,2 < 0,2 2,3 10 

Cadmium µg/l < 0,2 0,4 0,2 3 

Chrom, gesamt µg/l < 0,3 1,3 6,8 50 

Kupfer µg/l < 2 7 20 50 

Nickel µg/l 4 11 10 20 

Quecksilber µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 

Zink µg/l 5,3 94 69 600 

Antimon µg/l 0,5 1 1,7 5 

Chromat µg/l < 10 < 10 < 10 8 

Kobalt µg/l 5,2 5,7 2,6 10 

Molybdän µg/l < 0,2 0,3 0,9 35 

Selen µg/l < 2 < 2 4,1 10 

Zinn µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 40 

Cyanid gesamt µg/l 6 42 < 5 50 

Cyanid leicht freisetzbar µg/l < 5 < 5 < 5 10 

Phenolindex µg/l  10 < 10 < 10 20 

Aldrin µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 

DDT µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 

PCB µg/l n.n. n.n. n.n. 0,01 
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Parameter Einheit GW 1 GW 2 GW 3 Prüfwert (µg/l)# 

Naphthalin µg/l 0,8 0,6 0,5 2 

PAK ohne Naphthalin* µg/l < 0,2 < 0,2 0,04 0,2 

BTEX µg/l 1,9 1,6 2,5 20 

LHKW µg/l n.n. n.n. n.n. 20 

* Summe PAK ohne Naphthalin gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BBodSchG, Wirkungspfad Boden – Grundwasser (s. Tabelle) 

# Prüfwerte nach BBodSchV vom 03.05.2017 

n.n. nicht nachweisbar, da unterhalb der Nachweisgrenze 

 

Die vollständigen Analysenergebnisse sind dem Prüfbericht 150222808 vom 23.02.2022 zu 
entnehmen.  

Nach den Analysenergebnissen unterschreiten die Messwerte aus den 
Grundwassermessstellen GW 1 bis GW 3 die Prüfwerte der BBodSchV, Wirkungspfad  
Boden – Grundwasser.  

Nach den Ergebnissen der Bohrungen wurden im Bereich der Untersuchungsfläche unter 
humosen Oberböden Geschiebedecksande bis in Tiefen zwischen 1,5 m und 1,9 m unter GOK 
erbohrt. Darunter lagern wasserundurchlässige Geschiebelehme, die bei den Bohrungen nicht 
durchteuft wurden. Unterhalb der Grundmoräne sind erfahrungsgemäß Schmelzwassersande 
zu erwarten, die einen ersten zusammenhängenden Grundwasserleiter bilden.  

Grundwasser wurde als Stauwasser bis nahe der aktuellen Geländeoberkante erfasst. Der 
Hauptgrundwasserleiter wurde nicht erbohrt. Die Wasserentnahme beschränkte sich somit auf 
das Stauwasser innerhalb der Geschiebedecksande. Sie waren zu diesem Zeitpunkt aufgrund 
der Jahreszeit und der anhaltenden Niederschläge wassergesättigt. In den wärmeren und 
niederschlagsärmeren Sommermonaten kann das Stauwasser deutlich tiefer anstehen.  

Wasserlösliche Schadstoffe können grundsätzlich durch Sickerwasser (Niederschlagswasser) 
mobilisiert werden. Wird der Grundwasserleiter von durchlässigen Böden überlagert, so 
besteht die Gefahr eines möglichen Schadstoffeintrages ins Grundwasser. Ist der 
Grundwasseraquifer durch eine auflagernde, undurchlässige Bodenschicht getrennt, ist eine 
Gefährdung durch verunreinigtes Sickerwasser in den Grundwasserhauptleiter nicht gegeben.  

Bei den Geschiebedecksanden handelt es sich bereits um schadstofffreie Böden der 
Zuordnungsklasse Z 0 nach LAGA. Eine Freisetzung von Schadstoffen innerhalb der 
Geschiebedecksande kann somit ausgeschlossen werden. Dies wird zudem durch die 
Unterschreitung der Prüfwerte nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden – Grundwasser, 
bestätigt. Darüber hinaus wird der Hauptgrundwasserleiter in den Schmelzwassersanden von 
mächtigen, undurchlässigen Geschiebelehmen überlagert. Ein möglicher Schadstoffeintrag in 
das Grundwasser ist somit ebenfalls nicht zu besorgen.  
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6. Zusammenfassung und Empfehlungen 

6.1  Ergebnisse Feldarbeiten 

Bei den Sondierungen wurden unter einem 0,3 – 0,5 m mächtigen, humosen und locker 
gelagerten Oberbodenhorizont Geschiebedecksande aus mittelsandigen und schwach 
schluffigen bis schluffigen Feinsanden erbohrt. Sie reichen bis in Tiefen zwischen 1,1 m und 
2,2 m unter GOK und besitzen eine vorwiegend mitteldichte Lagerung. Stellenweise sind sie 
in den obersten Dezimetern locker gelagert.  

Die bis zur maximalen Sondiertiefe von 5,0 m unter GOK erbohrten Geschiebelehme bestehen 
aus einem schwach tonigen und schwach kiesigen Schluff-Sand-Gemisch und besitzen eine 
durchgehend steife Konsistenz.  

Grundwasser wurde als Stauwasser nahe der Geländeoberkante angetroffen. Als 
Bemessungswasserstand sollte daher die derzeitige Geländeoberkante angenommen 
werden.  

6.2 Empfehlungen und Hinweise zur Bauausführung 

Zur Gründungsplanung empfehlen wir, den vorliegenden geotechnischen 
Untersuchungsbericht dem Tragwerksplaner zur Verfügung zu stellen. 

6.2.1 Straßen 

Der humose Oberboden ist nicht tragfähig und muss vollständig abgeschoben werden. Der 
darunter anstehende Sand ist sowohl frostsicher (F1-Boden) und tragfähig, so dass keine 
weiteren baugrundverbessernden Maßnahmen notwendig sind. Die Geschiebedecksande 
fungieren zudem als Frostschutzschicht.  

Eine Nachverdichtung der Baugrubensohle ist dennoch zu empfehlen. Gegebenenfalls ist ein 
weiterer Aushub oder der Einbau von Füllsand notwendig, um die erforderliche Höhe für den 
Straßenoberbau zu erreichen.  

Auf dem anstehenden Sand oder Füllsand können dann die Schichten des Straßenoberbaus 
gemäß der gewählten Belastungsklasse eingebaut werden. Der Straßenaufbau sollte gemäß 
der RStO 12, Tabelle 3, Zeile 3 ausgeführt werden.  

6.2.2 Kanalisation 

Zur Gründungstiefe der zukünftigen Kanalrohre lagen den Unterzeichnenden zum Zeitpunkt 
der Berichterstellung keine Informationen vor. Es ist zunächst davon auszugehen, dass die 
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Abwasser- und Regenwasserkanäle innerhalb der Geschiebedecksande bzw. der 
Geschiebelehme verlegt werden. Auf den vorwiegend mitteldicht gelagerten 
Geschiebedecksanden können die Rohre direkt verlegt werden. Aufgelockerte Bereiche sind 
ggf. nachzuverdichten. Befindet sich die Gründungssohle in den Geschiebelehmen, so ist auf 
den bindigen Böden eine etwa 0,3 m mächtige Bettung einzubauen, auf der die Kanalrohre 
zum Liegen kommen.  
 
In der Leitungszone (Bettungsschichten und Seitenverfüllung) dürfen gemäß ZTV E-StB 17 
nur Materialien mit einem Größtkorn von 22 mm verwendet werden. Die untere und die obere 
Bettungsschicht sollten den gleichen Verdichtungsgrad von mindestens 97% 
Proctordichte aufweisen. Die Verdichtung sollte lagenweise vorgenommen werden und darf 
innerhalb der Leitungszone und bis 1,0 m oberhalb des Rohrscheitels nur mit leichtem 
Verdichtungsgerät durchgeführt werden. 
 
Die Hauptverfüllung darf gemäß DIN EN 1610 kein Material enthalten, das größer ist als  
300 mm ist. Die Hauptverfüllung sollte einen Verdichtungsgrad von mindestens 98% 
Proctordichte erreichen. In den obersten 0,5 m unterhalb des Planums erhöht sich 
dieser Wert auf 100%. Der Nachweis der Verdichtungsgrade kann mit Hilfe von 
Proctorversuchen sowie korrelierten DPL erbracht werden. 

6.2.3 Wohngebäude 

Der Baugrund ist zur Herstellung von herkömmlichen Wohngebäuden ausreichend tragfähig. 
Die humosen Oberböden sind nicht tragfähig und müssen im Bereich von technischen 
Bauwerken vollständig entfernt werden.  Die unterlagernden Geschiebedecksande sind 
vorwiegend mitteldicht gelagert und zur Aufnahme von Gebäudelasten geeignet. 
Aufgelockerte Bereiche sind sorgfältig nachzuverdichten. Die Geschiebelehme zeigen eine 
gute Eigensteifigkeit und sind aufgrund der steifen bzw. steif- bis halbfesten Konsistenz gut 
tragfähig.  

Bei unterkellerten Gebäuden befindet sich die Kellersohle höchstwahrscheinlich in den 
undurchlässigen Geschiebelehmen. Das über die Arbeitsraumverfüllungen eintretende 
Niederschlagswasser staut sich auf der Sohle aus Geschiebelehm und führt zu drückendem 
Wasser. Der Keller muss daher druckwasserdicht in WU-Baton hergestellt werden. Die 
Bodenplatte ist gegen Auftrieb zu sichern.  

6.3 Empfehlungen zum Erdbau 

Die zur Herstellung von Gründungssohlen erforderlichen Erdarbeiten sind generell an trocke-
nen und frostfreien Tagen auszuführen. Überfrorene oder vernässte Bodenzonen sind nicht 
überbaubar und durch geeignetes Bodenmaterial zu ersetzen.  
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Für das Ausheben von Baugruben gilt die DIN 4124. In den Decksanden können 
Baugrubenböschungen mit einer Neigung von maximal 45° und in den Geschiebelehmen mit 
einer Neigung von maximal 60° hergestellt werden. Bei nasser Witterung und austretendem 
Schichtenwasser u.U. mit deutlich geringerer Neigung. 

6.4 Empfehlungen zum Grundwasser / Wasserhaltung 

Bei den Sondierarbeiten wurde Stauwasser nahe der aktuellen Geländeoberkante 
angetroffen.  

In Abhängigkeit der Jahreszeit kann es erforderlich werden, vor Beginn der Erdarbeiten 
anfallendes Stauwasser in den Decksanden mittels Vakuumfilter aus der Baufläche abzuleiten.  

Bei Erdarbeiten innerhalb der Geschiebelehme kann sich auf der Sohle Stauwasser bilden. 
Dieses kann mittels offener Wasserhaltung über Pumpensümpfe aus der Baugrube befördert 
werden.  

7. Versickerungsfähigkeit 

Die anstehenden Sande im Baugebiet sind grundsätzlich als wasserdurchlässig zu bewerten. 
Aufgrund der hohen gemessenen Grundwasserstände wird eine Versickerung von 
Niederschlagswasser in den Wintermonaten und nach länger anhaltenden 
Niederschlagsperioden jedoch deutlich erschwert. Eine Sickerstrecke von 1,0 m gemäß DWA-
A 138 kann somit nicht dauerhaft gewährleistet werden. Die Fläche ist für eine Versickerung 
von Niederschlagswasser ungeeignet.  

 

Aufgestellt, 

Leer, den 03.11.2022 
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RKS 7
Station: siehe Lageplan

 Wasser im Bohrloch bei 0,10 m 
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Bauvorhaben:
Bodenaufschluß für Neubaugebiet Firrel

Planbezeichnung:

Auftraggeber: Geonovo GmbH

Maßstab: 1 : 40

Bearbeiter: Niet/van Deest/ Dreesmann
Gezeichnet: Niet

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: G 220007

Datum:
17.02.22

ELN Erdbaulabor Nortmoor
Holtlander Straße 6

26845 Nortmoor
Tel.: 04950-805850
Fax: 04950-805870

email:eln.niet@erdbau-labor.de



Co
py

rig
ht

 ©
 1

99
4-

20
08

 ID
A

T 
G

m
bH

 - 
C:

\U
se

rs
\E

LN
\D

oc
um

en
ts\

EL
N

 B
au

ste
lle

n 
20

22
\G

eo
no

vo
\F

irr
el

 B
au

ge
bi

et
\R

K
S 

8 
u.

 D
PL

 8
  1

7.
02

.2
02

2.
bo

p

+0,00

0,50

1,10

4,00
-4,00

 0,00 
 0,50 

8.1 

 0,50 
 1,10 

8.2 

 1,10 
 1,70 

8.3 

 1,70 
 4,00 

8.4 

N10
10 20 30

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00  4,00

 36

 39

 39

 32

 35

 39

 40

 41

 44

 45

 44

 48

 49

 51

 55

 56

 59
 59/10cm

+0,00

DPL 8
zu RKS 8

Fallgewicht:                       10,0 Kg
Fallhöhe:                             0,5 m

Spitzenquerschnitt:            10,0 cm² 

  0
  6
  8
  7
 12
 14
 19
 19
 25
 22
 21
 20
 20
 15
 15
 15
 14
 12
 12
 14
 15
 19
 23
 36
 39
 39
 32
 35
 39
 40
 41
 44
 45
 44
 48
 49
 51
 55
 56
 59

RKS 8
Station: siehe Lageplan

 Wasser im Bohrloch bei 0,10 m 
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Bauvorhaben:
Bodenaufschluß für Neubaugebiet Firrel

Planbezeichnung:

Auftraggeber: Geonovo GmbH

Maßstab: 1 : 40

Bearbeiter: Niet/van Deest/ Dreesmann
Gezeichnet: Niet

Geändert:

Gesehen:
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Station: siehe Lageplan
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Bauvorhaben:
Bodenaufschluß für Neubaugebiet Firrel

Planbezeichnung:

Auftraggeber: Geonovo GmbH

Maßstab: 1 : 40

Bearbeiter: Niet/van Deest/ Dreesmann
Gezeichnet: Niet

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: G 220007

Datum:
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Station: siehe Lageplan
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Bauvorhaben:
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Gezeichnet: Niet

Geändert:

Gesehen:
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Blinke 6

26789 Leer

Tel.:  0491 / 960 960 - 20

Fax.: 0491 / 960 960 - 39

Prüfungsnr.:

zu:

G220007

Anlage:

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung
nach DIN EN ISO 17892-4

Prüfungs-Nr.:

Bauvorhaben:

am:

Bemerkung:

G220007

Firrel, BG FI 04 Östl. Unlander Straße

Ausgeführt durch: V. Flemming 

24.02.2022

 

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

Art der Entnahme:

Entnahme am: durch:

RKS 1.2

Station:

0,3-1,9 m unter GOK

Sand

gestörte Probenahme

 11.02.2022 ELN

Siebanalyse:
Einwaage Siebanalyse    me: g

Abgeschlämmter Anteil   ma: g

Gesamtgewicht der Probe    mt: g

%-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me':

%-Anteil der Abschlämmung ma' = 100 - me'    ma':

165,21

0,54

165,75

99,67

0,33

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [g] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,00 0,00 100,0

2,000 6  0,17 0,10 99,9

1,000 7  0,33 0,20 99,7

0,500 8  1,49 0,90 98,8

0,250 9  18,15 10,95 87,8

0,12510  128,25 77,38 10,5

0,06311  16,82 10,15 0,3

Schale  0,00 0,00 0,3

Summe aller Siebrückstände: S = g Größtkorn [mm]:

Siebverlust: SV = me - S =

SV' = (me - S) / me * 100 =

g

%

165,21 4,00

0,00

0,00
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Prüfungs-Nr.:

Bauvorhaben:

am:

Bemerkung:

G220007

Firrel, BG FI 04 Östl. Unlander Straße

Ausgeführt durch: V. Flemming 

24.02.2022

 

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN EN ISO 17892-4

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

Art der Entnahme:

Entnahme am: durch:

RKS 1.2

Station:

0,3-1,9 m unter GOK

Sand

gestörte Probenahme

 11.02.2022 ELN

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

CU = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer

 

 

1,53 1,12

SE

 

1,730 * 10-4   [m/s] nach Hazen

 0  0 10  0  0 fS,ms

Bemerkungen
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Blinke 6

26789 Leer

Tel.:  0491 / 960 960 - 20

Fax.: 0491 / 960 960 - 39

Prüfungsnr.:

zu:

G220007

Anlage:

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung
nach DIN EN ISO 17892-4

Prüfungs-Nr.:

Bauvorhaben:

am:

Bemerkung:

G220007

Firrel, BG FI 04 Östl. Unlander Straße

Ausgeführt durch: V. Flemming 

24.02.2022

 

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

Art der Entnahme:

Entnahme am: durch:

RKS 7.2

Station:

0,4-1,6 m unter GOK

Sand

gestörte Probenahme

17.02.2022 ELN

Siebanalyse:
Einwaage Siebanalyse    me: g

Abgeschlämmter Anteil   ma: g

Gesamtgewicht der Probe    mt: g

%-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me':

%-Anteil der Abschlämmung ma' = 100 - me'    ma':

160,93

0,34

161,27

99,79

0,21

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [g] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,00 0,00 100,0

2,000 6  0,41 0,25 99,7

1,000 7  0,67 0,42 99,3

0,500 8  2,40 1,49 97,8

0,250 9  20,42 12,66 85,2

0,12510  125,50 77,82 7,4

0,06311  11,53 7,15 0,2

Schale  0,00 0,00 0,2

Summe aller Siebrückstände: S = g Größtkorn [mm]:

Siebverlust: SV = me - S =

SV' = (me - S) / me * 100 =

g

%

160,93 4,00

0,00

0,00

Bemerkungen:  
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Prüfungs-Nr.:

Bauvorhaben:

am:

Bemerkung:

G220007

Firrel, BG FI 04 Östl. Unlander Straße

Ausgeführt durch: V. Flemming 

24.02.2022

 

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN EN ISO 17892-4

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

Art der Entnahme:

Entnahme am: durch:

RKS 7.2

Station:

0,4-1,6 m unter GOK

Sand

gestörte Probenahme

17.02.2022 ELN

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

CU = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer

 

 

1,40 1,04

SE

 

2,134 * 10-4   [m/s] nach Hazen

 0  0 10  0  0 fS,ms*

Bemerkungen
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Blinke 6

26789 Leer

Tel.:  0491 / 960 960 - 20

Fax.: 0491 / 960 960 - 39

Prüfungsnr.:

zu:

G220007

Anlage:

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung
nach DIN EN ISO 17892-4

Prüfungs-Nr.:

Bauvorhaben:

am:

Bemerkung:

G220007

Firrel, BG FI 04 Östl. Unlander Straße

Ausgeführt durch: V. Flemming 

24.02.2022

 

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

Art der Entnahme:

Entnahme am: durch:

RKS 9.2

Station:

0,5-1,5 m unter GOK

Sand

gestörte Probenahme

17.02.2022 ELN

Siebanalyse:
Einwaage Siebanalyse    me: g

Abgeschlämmter Anteil   ma: g

Gesamtgewicht der Probe    mt: g

%-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me':

%-Anteil der Abschlämmung ma' = 100 - me'    ma':

157,21

0,66

157,87

99,58

0,42

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [g] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,00 0,00 100,0

2,000 6  0,17 0,11 99,9

1,000 7  1,28 0,81 99,1

0,500 8  2,82 1,79 97,3

0,250 9  31,07 19,68 77,6

0,12510  113,55 71,93 5,7

0,06311  8,32 5,27 0,4

Schale  0,00 0,00 0,4

Summe aller Siebrückstände: S = g Größtkorn [mm]:

Siebverlust: SV = me - S =

SV' = (me - S) / me * 100 =

g

%

157,21 4,00

0,00

0,00

Bemerkungen:  
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Prüfungs-Nr.:

Bauvorhaben:

am:

Bemerkung:

G220007

Firrel, BG FI 04 Östl. Unlander Straße

Ausgeführt durch: V. Flemming 

24.02.2022

 

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN EN ISO 17892-4

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

Art der Entnahme:

Entnahme am: durch:

RKS 9.2

Station:

0,5-1,5 m unter GOK

Sand

gestörte Probenahme

17.02.2022 ELN

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

CU = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer

 

 

1,40 1,02

SE

 

2,349 * 10-4   [m/s] nach Hazen

 0  0 10  0  0 fS,ms*

Bemerkungen
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Chemisches Untersuchungsamt Emden (CUA) GmbH ✁ Zum Nordkai 16 ✁ 26725 Emden 

Geonovo GmbH 
Blinke 6 
 
26789  LEER 
 
 
 

23. Februar 2022 

PRÜFBERICHT 150222808 
 
Auftragsnr. Auftraggeber: G220007 

Projektbezeichnung: Firrel, Baugebiet FI 04 Östlich Unlander Straße 

Probenahme: durch Auftraggeber am 15.02.2022 

Probentransport: durch Auftraggeber 

Probeneingang: 15.02.2022 

Prüfzeitraum: 15.02. – 23.02.2022 

Probennummer: 11480 – 11482 / 22 

Probenmaterial: Wasser 

Verpackung: diverse Glas- und PE-Behälter 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine 
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3 – 5 

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 
 
 
 
 M. Ed. Greta Brose 

(Projektleiterin) 
 Dr. Andreas Denhof 

(Laborleiter) 
 
 

Name: M. Ed. Greta Brose
Grund: geprüft und freigegeben
Datum: 23.02.2022 11:08:19 (UTC+01:00:00)

Name: Dr. A. Denhof
Grund: geprüft und freigegeben
Datum: 23.02.2022 13:12:31 (UTC+01:00:00)
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Probenvorbereitung:1)  DIN 19747 
   
Messverfahren:1) Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 (H53) 
 Fluorid DIN 38405-4 (D4) DIN 38405-4 (D4) 
 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Chrom, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Quecksilber DIN EN 12846 (E12) 
 Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Chromat DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Kobalt DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Molybdän DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Selen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Zinn DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Cyanid, gesamt DIN 38405-1 (D13) 
 Cyanid, leicht freisetzbar DIN 38405-1 (D13) 
 Phenolindex DIN 38409-16 (H16) 
 PCB DIN 38407-3 (F3) 
 PAK DIN 38407-39 (F39) 
 BTEX DIN 38407-9 (F9) (GC/MS) 
 LHKW DIN EN ISO 10301 (F4,HS-GC/MS) 
 Aldrin DIN 38407-2 (F2) 
 DDT DIN 38407-2 (F2) 
   

 

1) Laboratorien Dr. Döring GmbH 
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 Labornummer 11480 11481 11482 
Analysennummer 109669 109670 109671 
Probenbezeichnung GW - 01 GW - 02 GW - 03 

    

 
Dimension 

 
[µg/L] 

 
[µg/L] 

 
[µg/L] 

    
Kohlenwasserstoff-Index < 100 < 100 580 
    
Fluorid [mg/L] 0,2 0,2 < 0,1 
    
Arsen < 2,0 < 2,0 2,1 
Blei < 0,2 < 0,2 2,3 
Cadmium < 0,2 0,4 0,2 
Chrom, gesamt < 0,3 1,3 6,8 
Kupfer < 2,0 7,0 20 
Nickel 4,0 11 10 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 5,3 94 69 
    
Antimon 0,5 1,0 1,7 
Chrom VI < 10 < 10 < 10 
Kobalt 5,2 5,7 2,6 
Molybdän < 0,2 0,3 0,9 
Selen < 2,0 < 2,0 4,1 
Zinn < 0,2 < 0,2 < 0,2 
    
Cyanid, gesamt 6 42 < 5 
Cyanid, leicht freisetzbar < 5 < 5 < 5 
    
Phenol-Index < 10 < 10 < 10 
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Labornummer 11480 11481 11482 
Analysennummer 109669 109670 109671 
Probenbezeichnung GW - 01 GW - 02 GW - 03 

    
 
Dimension 

 
[�g/L] 

 
[�g/L] 

 
[�g/L] 

    
Aldrin < 0,01 < 0,01 < 0,01 
    
o,p´-DDE < 0,01 < 0,01 < 0,01 
p,p´-DDE < 0,01 < 0,01 < 0,01 
o,p´-DDD < 0,01 < 0,01 < 0,01 
p,p´-DDD < 0,01 < 0,01 < 0,01 
o,p´-DDT < 0,01 < 0,01 < 0,01 
p,p´-DDT < 0,01 < 0,01 < 0,01 
    
PCB 28 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
PCB 52 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
PCB 101 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
PCB 138 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
PCB 153 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
PCB 180 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe PCB (6 Kong.) n.n. n.n. n.n. 

    
Naphthalin 0,8 0,6 0,5 
Acenaphthylen < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Acenaphthen < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Fluoren < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Phenanthren < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Anthracen < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Fluoranthen < 0,01 < 0,01 0,04 
Pyren < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Benzo(a)anthracen < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Chrysen < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Benzo(b)fluoranthen < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo(k)fluoranthen < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo(a)pyren < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibenzo(a,h)anthracen < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo(g,h,i)perylen < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe PAK (EPA) 0,80 0,60 0,54 
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Labornummer 11480 11481 11482 
Analysennummer 109669 109670 109671 
Probenbezeichnung GW - 01 GW - 02 GW - 03 

    
 
Dimension 

 
[�g/L] 

 
[�g/L] 

 
[�g/L] 

    
Benzol < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Toluol 0,3 0,4 0,6 
Ethylbenzol 0,1 0,1 0,2 
Xylole 0,7 0,7 1,0 
Trimethylbenzole 0,8 0,4 0,7 
Summe BTEX 1,9 1,6 2,5 
    
Vinylchlorid < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1,1-Dichlorethen < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Dichlormethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1,2-trans-Dichlorethen < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1,1-Dichlorethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1,2-cis-Dichlorethen < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Tetrachlormethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1,1,1-Trichlorethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Chloroform < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1,2-Dichlorethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Trichlorethen < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Dibrommethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Bromdichlormethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Tetrachlorethen < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1,1,2-Trichlorethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Dibromchlormethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Tribrommethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Summe LHKW n.n. n.n. n.n. 
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CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH · Zum Nordkai 16 · 26725 Emden 

 
Geonovo GmbH 
Blinke 6 
 
26789  LEER 
 
 
 

02. März 2022 

PRÜFBERICHT 230222811 
 
Auftragsnr. Auftraggeber: G220007 

Projektbezeichnung: B-Plan Unlander Straße, Firrel 

Probenahme: durch Auftraggeber am 11.02.2022 

Probentransport: durch Auftraggeber 

Probeneingang: 23.02.2022 

Prüfzeitraum: 23.02. – 02.03.2022 

Probennummer: 11788 – 11791 / 22 

Probenmaterial: Feststoff 

Verpackung: PE-Beutel 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine 
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3 – 4 

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 

 

 

 M. Ed. Greta Brose 
(Projektleiterin) 

 Dr. Andreas Denhof  
(Laborleiter) 

 

 
 

Name: Dr. A. Denhof
Grund: geprüft und freigegeben
Datum: 01.03.2022 17:29:50 (UTC+01:00:00)

Name: Laura Bernd
Grund: geprüft und freigegeben
Datum: 02.03.2022 08:04:43 (UTC+01:00:00)



CHEMISCHES 

UNTERSUCHUNGSAMT 

EMDEN GMBH 

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH Telefon  0 49 21  87 - 23 50 Sparkasse Emden Ust-IdNr.  DE274636155

Zum Nordkai 16  |  26725 Emden Telefax  0 49 21  87 - 23 56 BIC  BRLA DE 21EMD St.-Nr.  58/200/11267

Geschäftsführer  Dr. Joachim Döring cua@cua-emden.com IBAN  DE35284500000021003090 Handelsregister Aurich HR B Nr.  201749

 

 

Prüfbericht 230222811.doc Seite 2 von 4 
 

 
 
Probenvorbereitung1):  DIN 19747: 2009-07 
   
Messverfahren1): Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 
 Cyanide (F) DIN ISO 11262: 2012-04 
 Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 
 Arsen (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 
 Blei (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 

 Cadmium (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 

 Chrom (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 

 Nickel (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 

 Quecksilber (F) DIN EN 15308: 2016-12 
 PCB (F) DIN EN 15308: 2016-12 
 PAK (F) DIN ISO 18287: 2006-05 
 Hexachlorbenzol DIN ISO 10382: 1998-02 
 Pentachlorphenol DIN ISO 14154: 1997-10 
 Hexachlorcyclohexan DIN EN 15308: 2008-05 
 Aldrin DIN EN 15308: 2008-05 
 DDT und Derivate DIN EN 15308: 2008-05 
   

 
1) Laboratorien Dr. Döring GmbH 
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Labornummer 11788 11789 11790 11791 
Analysennummer 111388 111389 111390 111391 
Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 

Bemerkung < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm 
 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Trockenmasse [%] 79,8 78,0 74,2 73,0 
Cyanid, gesamt < 0,05 0,16 0,15 0,22 
     
Arsen 1,7 1,5 < 1,0 1,6 
Blei 7,8 13 14 23 
Cadmium < 0,1 0,2 0,1 0,2 
Chrom 5,8 6,6 7,1 7,6 
Nickel 2,1 1,7 1,5 2,3 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
     
PCB 28 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 52 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 101 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 
PCB 138 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 
PCB 153 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 
PCB 180 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,004 
Summe PCB (6 Kong.) n.n. n.n. n.n. 0,018 
     
Naphthalin 0,030 0,049 0,045 0,091 
Acenaphthylen < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 
Acenaphthen < 0,001 0,001 < 0,001 0,001 
Fluoren < 0,001 0,001 < 0,001 0,001 
Phenanthren 0,002 0,003 0,002 0,010 
Anthracen < 0,001 0,001 < 0,001 0,003 
Fluoranthen 0,003 0,006 0,006 0,032 
Pyren 0,002 0,006 0,005 0,024 
Benzo(a)anthracen 0,001 0,003 0,003 0,014 
Chrysen 0,002 0,005 0,004 0,017 
Benzo(b)fluoranthen 0,004 0,009 0,010 0,036 
Benzo(k)fluoranthen 0,001 0,002 0,004 0,014 
Benzo(a)pyren 0,002 0,004 0,002 0,013 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,002 0,004 0,003 0,012 
Dibenzo(a,h)anthracen < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 
Benzo(g,h,i)perylen 0,001 0,003 0,002 0,010 
Summe PAK (EPA) 0,050 0,097 0,086 0,281 
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Labornummer 11788 11789 11790 11791 
Analysennummer 111388 111389 111390 111391 
Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 

Bemerkung < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm 
 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Hexachlorbenzol < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
     
Pentachlorphenol < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
     
Aldrin < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 
     
α-HCH < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
β-HCH < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
γ-HCH < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
δ-HCH < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
ε-HCH < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
     
o,p`-DDE < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
p,p`-DDE < 0,001 < 0,001 0,001 0,001 
o,p`-DDD < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
p,p`-DDD < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
o,p`-DDT < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
p,p`-DDT < 0,001 < 0,001 0,001 0,001 
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CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH · Zum Nordkai 16 · 26725 Emden 

 
Geonovo GmbH 
Blinke 6 
 
26789  LEER 
 
 
 

22. März 2022 

PRÜFBERICHT 230222811e 
 
Auftragsnr. Auftraggeber: G220007 

Projektbezeichnung: B-Plan Unlander Straße, Firrel 

Probenahme: durch Auftraggeber am 11.02.2022 

Probentransport: durch Auftraggeber 

Probeneingang: 23.02.2022 

Prüfzeitraum: 23.02. – 02.03.2022, 09.03. – 22.03.2022 

Probennummer: 11788 – 11791 / 22 

Probenmaterial: Feststoff 

Verpackung: PE-Beutel 

Bemerkungen: Der Prüfbericht 230222811e ergänzt den Prüfbericht 230222811. Der 
Parameterumfang wurde erweitert. 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine 
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3 – 4 

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 

 

 

 M. Ed. Greta Brose 
(Projektleiterin) 

 Dr. Andreas Denhof  
(Laborleiter) 

 

 
 

Name: M. Ed. Greta Brose
Grund: geprüft und freigegeben
Datum: 22.03.2022 15:19:47 (UTC+01:00:00)

Name: Dr. A. Denhof
Grund: geprüft und freigegeben
Datum: 22.03.2022 15:46:53 (UTC+01:00:00)



CHEMISCHES 

UNTERSUCHUNGSAMT 

EMDEN GMBH 

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH Telefon  0 49 21  87 - 23 50 Sparkasse Emden Ust-IdNr.  DE274636155

Zum Nordkai 16  |  26725 Emden Telefax  0 49 21  87 - 23 56 BIC  BRLA DE 21EMD St.-Nr.  58/200/11267

Geschäftsführer  Dr. Joachim Döring cua@cua-emden.com IBAN  DE35284500000021003090 Handelsregister Aurich HR B Nr.  201749

 

 

Prüfbericht 230222811e.doc Seite 2 von 4 
 

 
 
Probenvorbereitung1):  DIN 19747: 2009-07 
   
Messverfahren1): Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 
 Cyanide (F) DIN ISO 11262: 2012-04 
 Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 
 Arsen (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 
 Blei (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 

 Cadmium (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 

 Chrom (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 

 Nickel (F) DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2017-01 

 Quecksilber (F) DIN EN 15308: 2016-12 
 PCB (F) DIN EN 15308: 2016-12 
 PAK (F) DIN ISO 18287: 2006-05 
 Hexachlorbenzol DIN ISO 10382: 1998-02 
 Pentachlorphenol DIN ISO 14154: 1997-10 
 Hexachlorcyclohexan DIN EN 15308: 2008-05 
 Aldrin DIN EN 15308: 2008-05 
 DDT und Derivate DIN EN 15308: 2008-05 
 Phenoxyalkancarbonsäuren LC/MS-MS 
 Glyphosat, AMPA analog DIN 38407-22 (F22; LC/MS-

MS) 
   

 
1) Laboratorien Dr. Döring GmbH 
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Labornummer 11788 11789 11790 11791 
Analysennummer 111388 111389 111390 111391 
Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 

Bemerkung < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm 
 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Trockenmasse [%] 79,8 78,0 74,2 73,0 
Cyanid, gesamt < 0,05 0,16 0,15 0,22 
     
Arsen 1,7 1,5 < 1,0 1,6 
Blei 7,8 13 14 23 
Cadmium < 0,1 0,2 0,1 0,2 
Chrom 5,8 6,6 7,1 7,6 
Nickel 2,1 1,7 1,5 2,3 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
     
PCB 28 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 52 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 101 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 
PCB 138 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 
PCB 153 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 
PCB 180 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,004 
Summe PCB (6 Kong.) n.n. n.n. n.n. 0,018 
     
Naphthalin 0,030 0,049 0,045 0,091 
Acenaphthylen < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 
Acenaphthen < 0,001 0,001 < 0,001 0,001 
Fluoren < 0,001 0,001 < 0,001 0,001 
Phenanthren 0,002 0,003 0,002 0,010 
Anthracen < 0,001 0,001 < 0,001 0,003 
Fluoranthen 0,003 0,006 0,006 0,032 
Pyren 0,002 0,006 0,005 0,024 
Benzo(a)anthracen 0,001 0,003 0,003 0,014 
Chrysen 0,002 0,005 0,004 0,017 
Benzo(b)fluoranthen 0,004 0,009 0,010 0,036 
Benzo(k)fluoranthen 0,001 0,002 0,004 0,014 
Benzo(a)pyren 0,002 0,004 0,002 0,013 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,002 0,004 0,003 0,012 
Dibenzo(a,h)anthracen < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 
Benzo(g,h,i)perylen 0,001 0,003 0,002 0,010 
Summe PAK (EPA) 0,050 0,097 0,086 0,281 
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Labornummer 11788 11789 11790 11791 
Analysennummer 111388 111389 111390 111391 
Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 

Bemerkung < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm 
 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Hexachlorbenzol < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
     
Pentachlorphenol < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
     
Aldrin < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 
     
Glyphosat < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
AMPA < 0,05 0,49 1,6 0,13 
     
Dicamba < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
     
α-HCH < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
β-HCH < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
γ-HCH < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
δ-HCH < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
ε-HCH < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
     
o,p`-DDE < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
p,p`-DDE < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
o,p`-DDD < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
p,p`-DDD < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
o,p`-DDT < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
p,p`-DDT < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
     
MCPP < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
MCPA < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
2,4-DP < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
2,4-D < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
MCPB < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
2,4,5-T < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
2,4-DB < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
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Probenvorbereitung:1)  DIN 19747: 2009-07 
   
Messverfahren:1) Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 
 TOC DIN EN 15936: 2012-11 
 Kohlenwasserstoffe (GC;F) DIN EN 14039: 2005-01 DIN EN 14039: 

2005-1: i.V. mit LAGA KW/04: 2019-09 
 EOX DIN 38414-17 (S17): 2017-01 
 Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 
 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Chrom, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 
 Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 PAK DIN ISO 18287: 2006-05 
 Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01 
 pH-Wert (W,E) DIN EN ISO 10523: 2012-04 
 el. Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C8): 1993-11 
 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
   

 
1) Laboratorien Dr. Döring GmbH 
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Labornummer 11792 11793 11794 
Analysennummer 111392 111393 111394 
Probenbezeichnung MP 5 MP 6 MP 7 

    
 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

    
Trockenmasse [%] 85,4 86,6 86,1 
TOC [%] 0,13 0,27 0,33 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-22 < 5 < 5 < 5 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-40 < 5 < 5 < 5 
EOX < 0,1 0,2 0,2 
    
Arsen < 1,0 1,2 < 1,0 
Blei 1,5 2,9 2,1 
Cadmium < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Chrom, gesamt 4,1 6,2 4,9 
Kupfer < 1,0 1,8 < 1,0 
Nickel 1,8 2,8 1,6 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 4,3 6,9 4,8 
    
Naphthalin < 0,001 0,018 < 0,001 
Acenaphthylen 0,002 0,002 < 0,001 
Acenaphthen 0,001 0,001 < 0,001 
Fluoren < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Phenanthren 0,001 0,002 < 0,001 
Anthracen < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Fluoranthen < 0,001 0,002 < 0,001 
Pyren < 0,001 0,001 < 0,001 
Benzo(a)anthracen < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Chrysen < 0,001 0,001 < 0,001 
Benzo(b)fluoranthen < 0,001 0,003 < 0,001 
Benzo(k)fluoranthen < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Benzo(a)pyren < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 0,001 < 0,001 
Dibenzo(a,h)anthracen < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Benzo(g,h,i)perylen < 0,001 0,002 < 0,001 
Summe PAK (EPA) 0,004 0,033 n.n. 
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Labornummer 11792 11793 11794 
Analysennummer 111392 111393 111394 
Probenbezeichnung MP 5 MP 6 MP 7 

    
 
Dimension 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

    
pH-Wert (20°C) 7,8 7,4 6,9 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 13 14 11 
    
Chlorid [mg/L] 0,4 0,7 0,5 
Sulfat [mg/L] 1,0 0,8 0,9 
    
Arsen < 2,0 < 2,0 < 2,0 
Blei < 0,2 0,9 0,6 
Cadmium < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Chrom, gesamt 0,6 1,8 0,8 
Kupfer < 2,0 3,2 < 2,0 
Nickel < 1,0 1,1 < 1,0 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 3,6 6,4 8,8 
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Anlage 5: Schalltechnisches Gutachten zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. FI 04 „Öst-
lich Unlander Straße“ der Gemeinde Firrel (Büro I+B Akustik GmbH (2022)) 
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1. Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Firrel plant die Aufstellung des Bebauungsplans FI 04 „Östlich Unlander 

Straße“. Die durch den Geltungsbereich erfassten Flächen sollen als allgemeines Wohngebiet 

(WA) ausgewiesen werden. Abbildung 1 zeigt eine Entwurfsfassung der Planzeichnung von 

Bebauungsplan FI 04. 

Die I+B Akustik GmbH ist beauftragt worden, ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen, in 

dem die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschbelastung auf dem Plangebiet durch den 

öffentlichen Straßenverkehr auf der südlich des Plangebiets verlaufenden K 59 „Firreler Straße“ 

nach DIN 18005-1 dargelegt werden soll. Zusätzlich soll die gewerbliche Geräuschbelastung 

auf dem Plangebiet durch östlich bzw. südlich gelegene, gewerbliche Nutzungen (B-Pläne Nr. 

28 und Nr. 22a, jeweils als Sondergebiet ausgewiesen, Quelle /19/) ermittelt werden. Auf der 

südlichen Fläche befindet sich ein Verkaufshaus für Mode und Möbel der Mode & Wohnen 

Kaiser GmbH & Co. KG. (kurz: Fa. Kaiser). Auf der östlich des Plangebiets gelegenen Fläche 

betreibt die Fa. Kaiser einen Lagerstandort.  

Auf Basis der ermittelten Beurteilungspegel im Tag- und Nachtzeitraum wird das Plangebiet 

gemäß den Vorgaben der DIN 4109-1 / -2 in Lärmpegelbereiche eingeteilt.  

Neben den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen sollen ebenfalls Aussagen zu der 

Geräuschbelastung angrenzender Wohnnutzungen getroffen werden, inwiefern der 

zukünftige Erschließungsverkehr über die beiden geplanten Zuwegungen des Wohngebiets an 

bestehender Nutzung zu Konflikten führen kann. Aufgrund der Neuerrichtung der 

Erschließungsstraßen ist hier eine Untersuchung nach der 16. BImSchV erforderlich.  

Abschließend werden Vorschläge für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan hinsichtlich 

des Schallschallschutzes formuliert. 
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Abbildung 1: Entwurfsplanzeichnung des B-Plans FI 04 mit dem Geltungsbereich, Quelle: /19/. 
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3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau  

Im Rahmen der Bauleitplanung wird bei der Beurteilung von Geräuschimmissionen die 

DIN 18005-1 /2/ herangezogen. In Abhängigkeit von der Schutzwürdigkeit eines Baugebiets, 

welche sich aus der Baunutzungsverordnung (BauNVO) /3/ sowie dem Baugesetzbuch 

(BauGB) /6/ ableitet, sind entsprechende Orientierungswerte zuzuordnen. Diese Werte 

ergeben sich aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 und sind als wünschenswerte Zielwerte zu 

verstehen. Bei Einhaltung dieser Zielwerte kann in Abhängigkeit der Baugebietsart prinzipiell 

von einem angemessenen Lärmschutz ausgegangen werden. 

Da die Orientierungswerte keine verbindlichen Grenzwerte sind, kann deren Überschreitung 

im Rahmen einer sachgerechten Abwägung als zumutbar eingestuft werden. Die Zulassung 

einer Überschreitung der Orientierungswerte kann das Ergebnis einer solchen sachgerechten 

Abwägung sein. Maßgeblich sind jedoch die Umstände des Einzelfalles (BVerwG 4 CN 2.06 

vom 22.03.2007 /7/ und BVerwG 4 BN 59.09 vom 17.02.2010 /8/). 

In der nachfolgenden Tabelle sind die im vorliegenden Fall maßgeblichen Orientierungswerte 

aufgelistet: 

Tabelle 1: Orientierungswerte für verkehrsbedingte und gewerbliche Geräuschimmissionen nach dem 

       Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /2/. 

Beurteilungszeiträume 

Orientierungswerte  
Verkehr in dB(A)  

allgemeine Wohngebiete  
(WA) 

tagsüber 6:00 – 22:00 Uhr 55 

nachts 22:00 – 6:00 Uhr 45 
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3.2. TA Lärm  

Der westlich des Plangebiets gelegene Standort mit einem Lagergebäude ist als nicht 

genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes /1/ gemäß 

den Vorgaben der TA Lärm /3/ zu beurteilen. Gemäß Vorgaben des Landkreises Leer /22/ ist 

dieser Standort als maßgebliche Vorbelastung zu berücksichtigen. Die Geräuschbelastung auf 

dem Plangebiet durch das südlich der Firreler Straße gelegene Mode- und Möbelhaus wird 

unter Bezugnahme auf die Angaben des Betreibers /23/ nach fachlicher Einschätzung als 

irrelevant eingestuft. Zum einen besteht ein hinreichender Abstand von rund 70 Metern zur 

nächstgelegenen Plangebietsgrenze, darüber hinaus sind nur geringere Fahrzeugbewegungen 

durch Kunden auf dem Gelände zu erwarten. Logistikverkehre durch größere Lkw finden auf 

dem Gelände nicht statt. 

Die Immissionsrichtwerte für die gewerblichen Geräuschimmissionen an Immissionsorten vor 

schutzbedürftigen Gebäuden sind in der TA Lärm /3/ formuliert. Die Immissionsrichtwerte 

sind in den Tag- und Nachtzeitraum zu unterteilen, wobei der Tagzeitraum eine 

Beurteilungszeit von 16 Stunden umfasst (6:00 Uhr – 22:00 Uhr). Maßgebend für die 

Beurteilung der Nacht (22:00 Uhr – 6:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde (z.B. 5:00 Uhr – 6:00 

Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant 

beiträgt. 

Tabelle 2: Richtwerte für Geräuschimmissionen aus gewerblichen Anlagen nach TA Lärm /3/. 

Beurteilungszeiträume 

Immissionsrichtwerte nach TA Lärm  
in dB(A) für 

allgemeine Wohngebiete (WA) 

tagsüber 6:00 – 22:00 Uhr 55 

nachts 22:00 – 6:00 Uhr 40 

Für folgende Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist in Wohngebieten (WA und WR) 

sowie in Kurgebieten ist bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung 

von Geräuschen durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen: 

An Werktagen  06:00 – 07:00 Uhr 

    20:00 – 22:00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen 06:00 – 9:00 Uhr 

    13:00 – 15:00 Uhr 

    20:00 – 22:00 Uhr 

Die Immissionsrichtwerte gelten auch dann als überschritten, wenn einzelne kurzzeitige 

Geräuschspitzen im Tagzeitraum mehr als 30 dB(A) und im Nachtzeitraum mehr als 20 dB(A) 

über den Immissionsrichtwerten liegen.  
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3.3. MALP nach DIN 4109 

Für die Planung, Bemessung und Ausführung zukünftiger Gebäude ergeben sich die 

Anforderungen an den passiven Schallschutz aus der DIN 4109-1/10/. Des Weiteren werden 

auf der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens die konkreten Anforderungen an die 

bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges mit einer Genauigkeit von 1-dB-Schritten gemäß 

Gleichung 6 der DIN 4109-1, wie folgt, berechnet: 

  𝑅′w,ges  = 𝐿a − 𝐾Raumart 

𝐿a = Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 /12/. 

 

Tabelle 3: Korrekturwerte 𝐾Raumart und Mindest-Gesamtschalldämm-Maße 𝑅′w,ges in Abhängigkeit  

                  von der Raumart nach DIN 4109-1 /10/. 

Raumart 

𝑲Raumart 

 

in dB 

Mindest-Gesamtschalldämm-Maß 
𝑹′w,ges 

in dB 

Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 25 35 

Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume und Ähnliches 
30 30 

Büroräume und Ähnliches 35 30 

 

Die Bestimmung der maßgeblichen Außenlärmpegel (MALP) ergibt sich aus den Vorgaben in 

Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2 /12/ und entspricht prinzipiell den ermittelten 

Beurteilungspegeln (im Tag- oder ggf. im Nachtzeitraum) zzgl. 3 dB(A).  

Liegt eine Belastung durch unterschiedliche Lärmarten (z. B. durch Straßen- / Schienenverkehr 

und Gewerbe- / Industrieanlagen) vor, ist die kumulative Wirkung auf das 

Untersuchungsgebiet nach Abschnitt 4.4.5.7 in /12/ rechnerisch zu berücksichtigen.  

 

3.4. Untersuchungsbereich der maßgeblichen Geräuschimmissionen 

Die Berechnung der untersuchungsrelevanten Geräuschimmissionen innerhalb des 

Plangebiets erfolgt im vorliegenden Fall anhand von flächenhaften Immissionsrastern. Die 

Untersuchungshöhen ergeben sich aus den bauleitplanerisch festzusetzenden 

Geschossigkeiten.  

Gemäß den vorliegenden Planungsunterlagen und Informationen /19/ soll ein Vollgeschoss 

festgesetzt werden. Da Wohnhäuser mit einem Vollgeschoss erfahrungsgemäß auch über ein 

für Wohnzwecke ausgebautes Dachgeschoss verfügen können, wird neben dem Erdgeschoss 

(EG, Aufpunkthöhe 2,0 m über Oberkante Gelände) noch ein zusätzliches Obergeschoss 

(1. OG, Aufpunkthöhe 4,8 m über Oberkante Gelände) rechnerisch untersucht.  

Es wird im Rahmen der Untersuchung geprüft, welches Geschoss stärker belastet wird. Dieses 

wird dokumentiert und Gegenstand der Beurteilung zur Ermittlung der ggf. erforderlichen 

Schallschutzmaßnahmen.   
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4. Schallausbreitungsberechnung 

4.1. Rechnerische Grundlagen  

Verkehrsgeräusche nach DIN 18005-1: 

Die Ermittlung der verkehrsbedingten Geräuschimmissionen auf dem Plangebiet erfolgt mit 

der Software IMMI 2021 /17/. Die Schallemissionen der relevanten Verkehrswege werden 

gemäß den Vorgaben in Kapitel 3.3 der RLS-19 /9/ ermittelt. Die Berechnung der 

resultierenden Beurteilungspegel ist in Kapitel 3.2 der RLS-19 /9/ beschrieben (s. Kapitel 

4.1.3.1).  

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt unter Berücksichtigung einer ungehinderten 

Schallausbreitung innerhalb des Plangebiets, d. h. ohne Abschirmungen oder durch 

Reflexionen an hier bereits bestehenden Gebäuden. Allerdings wurde im Vorfeld die 

Erfordernis eines Lärmschutzwalls mit einer Höhe von 3,0 Meter über Oberkante Gelände 

festgestellt, welcher als abschirmendes Element prognostisch berücksichtigt wird (siehe S. 28, 

Abb. 12). 

Die für die Prognose relevanten Eingangsdaten sind in Kapitel 4.1.1 aufgeführt. Die 

Immissionsraster werden in den in Kapitel 4.1.3.1 genannten Geschosshöhen für den Tag- und 

Nachtzeitraum berechnet. Anschließend erfolgt, wie in Kapitel 4.1.3.3 beschrieben, auf deren 

Basis die Bestimmung der MALP.  

Gewerblich bedingte Geräuschimmissionen nach TA Lärm: 

Die detaillierte Berechnung der Schallausbreitung erfolgt unter Berücksichtigung der DIN ISO 

9613-2, Abschnitt 6 /10/ gemäß den Vorgaben der TA Lärm, Abschnitt A.2.3 /3/. Die 

meteorologische Korrektur CMet wird hierbei konservativ mit 0 dB berücksichtigt, was einer  

permanenten Mitwind-Bedingung auf dem Schallausbreitungsweg entspricht. Gemäß den 

Rundungsvorschriften für gerechnete und gemessene Pegelwerte der Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) /4/ werden die Beurteilungspegel in vollen dB 

angegeben.  

Die für die Prognose relevanten Eingangsdaten sind in Kapitel 4.1.2 aufgeführt. Die 

Immissionsraster werden in den in Kapitel 3.4 genannten Geschosshöhen für den Tagzeitraum 

berechnet. Im Nachtzeitraum sind keine gewerblich bedingten Geräuschimmissionen zu 

erwarten. 
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4.1.1 Schallemissionen der öffentlichen Verkehrswege 

Zur Ermittlung der Schallemissionen der Firreler Straße liegen Verkehrszähldaten aus dem Jahr 

2021 /21/ vor, welche durch den Landkreis Leer zur Verfügung gestellt wurden. Mithilfe der 

hierin enthaltenen Rohdaten wird eine detaillierte Aufteilung der erfassten Fahrzeuge auf die 

unterschiedlichen Fahrzeuggruppen der RLS-19 sowie auf den Tag- und Nachtzeitraum 

ermöglicht. In Anhang A befinden sich die Zusammenfassungen der einzelnen Zählungen. 

Die RLS-19 unterscheidet insgesamt zwischen drei verschiedenen Fahrzeuggruppen: Pkw, 

Lkw1,p1 und Lkw2,p2. Gemäß Kapitel 1 in /9/ sind der Fahrzeuggruppe Lkw1,p1 

Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t sowie Busse 

enthalten. Die Fahrzeuggruppe Lkw2,p2 enthält Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. 

Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

3,5 t. Zudem werden dieser Fahrzeuggruppe Motorräder zugunsten der Lärmbetroffenen 

zugeordnet.  

In der Regel wird für den bauleitplanerischen Abwägungsprozess eine Hochrechnung des 

Verkehrsaufkommens für die kommenden Jahre zugrunde gelegt. Für die 

Immissionsprognose wird in Anlehnung an die Verkehrsprognose 2030 des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur /18/ ein Verkehrszuwachs von 

0,48 % pro Jahr für Pkw und 1,66 % pro Jahr für Lkw bis zum Jahr 2037 angesetzt. Hierbei 

wird die Steigerungsrate von 1,66 % pro Jahr für alle Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen Lkw1,p1 

und Lkw2,p2 angewendet. Die Ausnahme bilden hierbei Motorräder, die zwar der 

Fahrzeuggruppe Lkw2,p2  angehören, bzgl. der Verkehrsentwicklung aber eher normalen Pkw 

zugeordnet werden können, sodass hier die o. g. Rate von 0,48 % pro Jahr angewendet wird. 

In Tabelle 4 sind die Rohdaten sowie die hochgerechneten Daten für das Jahr 2037 aufgelistet. 

In Tabelle 5 sind die resultierenden Eingangsdaten für die Linienschallquelle nach RLS-19 im 

Schallausbreitungsmodell aufgelistet.  

Auf der Firreler Straße beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Höhe des Plangebiets 

70 km/h. Abbildung 2 zeigt die Lage der beurteilungsrelevanten Straßen und die lokal 

zulässigen Höchstgeschwindigkeiten.  

Tabelle 4: Roh- und Prognosedaten der „Firreler Straße“.  

Fahrzeugart 

2021 2037 

Tag Nacht Tag Nacht 

Pkw 2192 99 2367 107 

Lkw 286 10 372 13 

Lastzug 124 8 161 10 

Zweirad 11 1 12 1 

Total 2613 118 2912 131 

Result.  
DTV-Werte 2.731 3.043 
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Tabelle 5: Eingangsdaten der beurteilungsrelevanten Straßen als Geräuschquellen nach RLS-19.  

Straße 

MTag 

 

 

Kfz/h 

MNacht 

 
 

Kfz/h 

Lkw1, p1 
in % 

 
Tag/Nacht 

Lkw2, p2 

v  
in km/h 

Pkw/Lkw1/ 
Lkw2 

Emissions-
pegel  

𝑳𝑾
′   

in dB(A) 
Tag/Nacht 

Lastzug 
in % 

 
Tag/Nacht 

Zweirad 
in % 

 
Tag/Nacht 

Firreler 
Straße 

182,00 16,42 12,78 / 9,90 5,54 / 7,92 0,41 / 0,82 70 
81,45 / 
71,18 

• Straßendeckschichttyp SDT: nicht geriffelter Gussasphalt,  

• Regelquerschnitt RQWischenstr. = 7,5; RQB 401 = 9,0   

• Zul. Höchstgeschwindigkeit v (für Pkw und Zweirad identisch) 
 

Die relative Lage der beurteilungsrelevanten Verkehrswege zum Plangebiet sind in der 

folgenden Abbildung dargestellt. Die Berechnungsergebnisse werden in Kapitel 4.1.3.1 

dargelegt. 
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Abbildung 2: Lage des beurteilungsrelevanten Verkehrswegs, hinterlegter Plan Quelle /20/.  
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4.1.2 Schallemissionen der gewerblichen Vorbelastung 

Im Folgenden werden die Emissionsdaten des benachbarten Lagerstandorts näher beschrieben 

und werden aus Auskünften des Betreibers abgeleitet (Quelle /23/). Es handelt sich um ein 

Möbellager, welches in regelmäßigen Abständen durch Lkw von Spediteuren angefahren 

wird. Im bzw. am Gebäude halten sich für gewöhnlich keine Mitarbeiter dauerhaft auf. Die 

betriebliche Vorgehensweise sieht vor, dass Spediteure nach Absprache in Empfang 

genommen werden, sodass eine Verladung erfolgen kann. Für die Verladung kommen 

ausschließlich Rollcontainer bzw. Palettenhubwagen (Ameise) zum Einsatz. Ein Gabelstapler 

wird hier nicht eingesetzt. Laut Aussagen des Betreibers sind durchschnittlich 2-3 Lkw-

Anfahrten im Zusammenhang mit dem Lagergebäude zu erwarten. In sehr seltenen Fällen 

wird die Fahrzeugfrequenz pro Tag auf maximal 10 Lkw-Anfahrten abgeschätzt. In seltenen 

Fällen befahren auch Kunden per Pkw oder Transporter das Gelände, jedoch spielen diese 

Fahrten aus schallgutachterlicher Sicht eine untergeordnete Rolle. Kunden und Mitarbeitern 

steht eine Parkfläche mit insgesamt 8 Pkw-Stellplätzen zur Verfügung. 

Die Betriebszeiten beschränken sich hierbei auf den Tagzeitraum werktags von 6:00 Uhr bis 

22:00 Uhr.  

Die Folgenden betrieblichen Vorgänge bzw. die damit verbundenen Schallquellen werden im 

Rahmen der Untersuchung als beurteilungsrelevant eingestuft: 

- Fahrgeräusche der Lieferfahrzeuge (An- und Abfahrten) 

- Lkw-Rangiergeräusche vor den Ladezonen 

- Sonstige Lkw-Geräusche (z.B. Starten, Leerlauf, etc.) 

- Geräusche bei Verladetätigkeiten der Palletten/Rollcontainer1 in der Ladezone 

- Pkw-Verkehr durch Mitarbeiter (und Kunden) 
 

In der folgenden Abbildung wird die Lage der maßgeblichen Geräuschquellen dargestellt.  

 
1Rechnerisch zum Ansatz gebracht wird der lautere Einsatz von Palettenhubwagen. 
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[1]: Lieferfahrzeuge, [2]: sonstige Lkw-Geräusche, [3]: Geräusche Ladezone durch Hubwagen, [4]: Parkplatz,  

[5]: Parkplatzzufahrt Fahrstrecken. 

Abbildung 3: Lage der maßgeblichen Geräuschquellen. 
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a) Warenanlieferung 

Die Warenanlieferung findet im Zeitraum zwischen 6:00 und 22:00 Uhr statt. Im vorliegenden 

Fall wird davon ausgegangen, dass im Regelfall an einem Tag insgesamt maximal 10 Lkw das 

Betriebsgelände befahren, obwohl dieses Szenario durch den Betreiber als sehr selten 

eingeschätzt wurde, sodass ggf. auch von seltenen Ereignissen im Sinne von Abschnitt 7.2 der 

TA Lärm /3/ mit erhöhten Immissionsrichtwerte ausgegangen werden könnte. Der 

Prognoseansatz ist daher als äußerst konservativ einzustufen. 

Angesichts des geplanten Wohngebiets wird konservativ angenommen, dass auch innerhalb 

der morgendlichen Ruhezeit eine Lkw-Anfahrt stattfinden könnte. Pro Lkw wird im Rahmen 

einer Verladung durchschnittlich von 10 Paletten-Bewegungen mittels Hubwagen 

(einschließlich ggf. auftretender Leerfahrten) ausgegangen.  

 

Fahr- und Rangiergeräusche Lieferfahrzeuge: 

Die Emissionsdaten für Fahrbewegungen von Lieferfahrzeugen werden dem technischen 

Bericht zu Ladegeräuschen /16/ entnommen. Rangiergeräusche werden demnach mit einem 

um 5 dB(A) höheren Schallleistungspegel berücksichtigt als bei normalen 

Fahrzeugvorbeifahrten. 

Die maßgeblichen Schallquellen werden mit den im Folgenden aufgeführten 

Emissionsansätzen in der Rechenmodell übernommen: 

Tabelle 6: Emissionsdaten Fahr- und Rangiergeräusche 

Emissionsdaten 

Fahrstrecken Lieferfahrzeuge 

Fahrzeuge > 7,5 t  
(Lkw) 

Art der Geräuschquelle Linienschallquelle nach DIN ISO 9613-2 

Schallleistungspegel, 
längen- und 

stundenbezogen in 
𝑑𝐵(𝐴)

𝑚 · ℎ
 LwA‘,1h 

63 bei normaler Fahrt 

68 bei Rangieren 

Kurzzeitige Geräusch-
spitzen in dB(A) LwA,max Entspannungsgeräusch des Bremsluftsystems 108 

Relative Quellhöhe in m h 1,0 

Einwirkzeiten in Stunden Te,Tag 

da es sich um stundenbezogene Schallleistungspegel handelt, gilt 
der Pegel für einen Vorgang pro Stunde 

Te,Ruhezeit 

Te,lt. Nachtstunde 

Maximale Anzahl der 
Fahrzeuge pro Tag 

nTag 

nRuhezeit 

nlt. Nachtstunde 

9 

1 

0 

 

Sonstige Lkw-Geräusche 

Zu den sonstigen Lkw-Geräuschen (> 7,5 t) gehören die Betriebsbremse, Leerlaufgeräusche, 

Türenschlagen und Motorstart. Diese werden gemäß den Ansätzen des technischen Berichtes 

zu Ladegeräuschen /16/ mit einer zusammengefassten, stundenbezogenen Schallleistung von 

LwA,1h = 81,3 dB(A) als Punktschallquelle im Rechenmodell mit den folgenden Emissionsdaten 

berücksichtigt. 
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Tabelle 7: Emissionsdaten sonstige Lkw-Geräusche. 

Emissionsdaten Sonst. Lkw-Geräusche (> 7,5 t) 

Art der Geräuschquelle Punktschallquelle nach DIN ISO 9613-2 

Schallleistungspegel, 

stundenbezogen in 
𝑑𝐵(𝐴)

ℎ
 LwA,1h 81,3 

Kurzzeitige Geräusch-
spitzen in dB(A) LwA,max Entspannungsgeräusch des Bremsluftsystems  108 

Relative Quellhöhe in m h 1,0 

Einwirkzeiten in Stunden Te,Tag 

da es sich um stundenbezogene Schallleistungspegel handelt, gilt 
der Pegel für einen Vorgang pro Stunde 

Te,Ruhezeit 

Te,lt. Nachtstunde 

Maximale Anzahl der 
Ereignisse pro Tag 

nTag 

nRuhezeit 

nlt. Nachtstunde 

9 

1 

0 

 

Ladegeräusche: 

Die Be- und Entladung der Lieferfahrzeuge findet in der teilweise überdachten Ladezone an 

der dem Plangebiet zugewandten Gebäudeseite statt, an welcher sich zwei Sektionaltore vor 

eine abgesenkte Rampe befinden (siehe Fotos in Anhang C). Für die rechnerische Prognose 

werden Emissionsdaten aus dem technischen Bericht zu Ladegeräuschen /15/ in Form von 

stundenbezogenen Schallleistungspegeln herangezogen (Palettenhubwagenfahrt bzw. 

Rollcontainerüberfahrt über eine Überladebrücke). Die maximale gelieferte Anzahl der 

Paletten und Rollcontainer pro Tag ist der Tabelle 8 zu entnehmen. Folgende Emissionsdaten 

werden für die Berechnungen berücksichtigt: 

Tabelle 8: Emissionsdaten Ladevorgänge 

Emissionsdaten Entladung Palette mit Hubwagen  

Art der Geräuschquelle Punktschallquelle nach DIN ISO 9613-2 

Schallleistungspegel, 
stundenbezogen  

in 
𝑑𝐵(𝐴)

ℎ
 LwA,1h 85 

Kurzzeitige 
Geräuschspitzen  
in dB(A) LwA,max Hubwagenleerfahrt über Ladebordwand /15/ 114 

Relative Quellhöhe 
in m h 1,0 

Einwirkzeiten  
in Stunden 

Te,Tag 

da es sich um stundenbezogene Schallleistungspegel handelt, gilt der 
Pegel für einen Vorgang pro Stunde 

Te,Ruhezeit 

Te,lt. Nachtstunde 

Maximale Anzahl 
der Ereignisse pro 

Tag 

nTag 

nRuhezeit 

nlt. Nachtstunde 

90 

10 

0 
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4.1.3 Berechnung der Schallimmissionen  

4.1.3.1. Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche  

Die farbigen Immissionsraster in den Abbildungen 4 bis 7 zeigen die Berechnungsergebnisse 
für die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche gemäß Kapitel 4.1.1 auf Höhe des 
(schalltechnisch stärker belasteten) tagsüber und nachts für das Prognosejahr 2037. Wie bereits 
in Kapitel 4.1 erwähnt, wird hierbei die Abschirmung durch einen 3,0 Meter hohen 
Lärmschutzwall entlang der südlichen Plangebietsgrenze rechnerisch berücksichtigt. Eine 
detaillierte Darstellung mit dem Verlauf des Walls innerhalb des Plangebiets ist Abbildung 12 
(siehe Seite 28) entnehmbar. 

Die Prognoseergebnisse haben ergeben, dass im Grenzbereich des geplanten Lärmschutzwalls  

• die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) tagsüber und 
45 dB(A) nachts  

o im Erdgeschoss 
▪ tagsüber um bis zu 7 dB überschritten (siehe Abb. 4) 
▪ nachts um bis zu 7 dB überschritten (siehe Abb. 5) sowie 

o im 1. Obergeschoss 
▪ tagsüber um bis zu 11 dB überschritten (siehe Abb. 6) 
▪ nachts um bis zu 11 dB überschritten (siehe Abb. 7)  

werden. Die Überschreitungen treten jedoch nur einem sehr eingeschränkten Teilbereich des 
Plangebiets auf und können daher mithilfe einer sachgemäßen Anordnung der Gebäude sowie 
deren Außenwohnbereiche als immissionsschutzrechtlich unproblematisch angesehen 
werden. Hierzu werden in Kapitel 6 entsprechende Festsetzungsvorschläge formuliert. 
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Abbildung 4: Immissionsraster Beurteilungspegel „Verkehr“ tagsüber, EG (2,0 m über Grund). 
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Abbildung 5: Immissionsraster Beurteilungspegel „Verkehr“ nachts, EG (2,0 m über Grund). 
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Abbildung 6: Immissionsraster Beurteilungspegel „Verkehr“ tagsüber, 1. OG (4,8 m über Grund). 
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Abbildung 7: Immissionsraster Beurteilungspegel „Verkehr“ nachts, 1. OG (4,8 m über Grund). 
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4.1.3.2. Beurteilungspegel durch gewerbliche Geräusche  

Die farbigen Immissionsraster in den Abbildungen 8 bis 11 zeigen die Berechnungsergebnisse 
für die Beurteilungspegel durch gewerblich bedingte Geräusche gemäß Kapitel 4.1.2 auf Höhe 
des (schalltechnisch stärker belasteten) 1. OG tagsüber. Für den Nachtzeitraum werden keine 
Berechnungsergebnisse dargestellt, da in dieser Zeit keine gewerblich bedingten 
Geräuschimmissionen zu erwarten sind. 

Die Prognoseergebnisse haben ergeben, dass im allgemeinen Wohngebiet (WA) an der am 
stärksten belasteten Baugrenze 

• die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) tagsüber  
o im Erdgeschoss 

▪ tagsüber eingehalten (siehe Abb. 8),  
o im 1. Obergeschoss 

▪ tagsüber eingehalten (siehe Abb. 9), sowie 

• die Immissionsrichtwerte in Bezug Spitzenpegel erzeugende Geräuschereignisse von 
85 dB(A) tagsüber  

o im Erdgeschoss 
▪ tagsüber eingehalten (siehe Abb. 10), 

o im 1. Obergeschoss 
▪ tagsüber eingehalten (siehe Abb. 11) 

werden.  
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Abbildung 8: Immissionsraster Beurteilungspegel „Gewerbe“ tagsüber, EG (2,0 m über Grund). 
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Abbildung 9: Immissionsraster Spitzenpegel „Gewerbe“ tagsüber, EG (2,0 m über Grund). 
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Abbildung 10: Immissionsraster Beurteilungspegel „Gewerbe“ tagsüber, 1. OG (4,8 m über Grund). 
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Abbildung 11: Immissionsraster Spitzenpegel „Gewerbe“ tagsüber, 1. OG (4,8 m über Grund). 
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Abbildung 12: Lageplan mit dem Verlauf des geplanten Lärmschutzwalls mit 3,0 Metern Höhe. 
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4.1.3.3. Ermittelte maßgebliche Außenlärmpegel - MALP  

Das farbige Immissionsraster in Abbildung 13 zeigt die Berechnungsergebnisse für die MALP 
aufgrund der verkehrsbedingten Geräusche gemäß der Kapitel 4.1.3.1 auf Höhe des 
(schalltechnisch stärker belasteten) 1. Obergeschosses. Die Berechnungen haben ergeben, dass 
auf den überbaubaren Flächen innerhalb des Geltungsbereichs maßgebliche Außenlärmpegel 
von 47 dB(A) < 𝐿a ≤ 69 dB(A) erreicht werden.  

  

Abbildung 13: Immissionsraster MALP, 1. Obergeschoss (4,8 m über Grund). 
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5. Anforderungen an den passiven Schallschutz 

Wie den Abbildungen zu entnehmen sind, werden innerhalb des Plangebiets maßgebliche 

Außenlärmpegel von 47 dB(A) < 𝐿a ≤ 69 dB(A) dB(A) erreicht.  

In Tabelle 9 werden die für die ermittelten MALP in 5-dB-Stufen sowie die gemäß Kapitel 3.3 

daraus abgeleiteten gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße für die Außenbauteile von 

Büroräumen und Wohnräumen aufgelistet. Es wird im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit 

empfohlen, die dargestellte Staffelung in 5 dB – Schritten in den Bebauungsplan 

aufzunehmen. Für die spätere Berechnung der Schalldämm-Maße auf der Ebene 

nachfolgender Baugenehmigungsverfahren sind die Isolinien in 1 dB – Schritten 

heranzuziehen.   

 

Tabelle 9: MALP mit den rechnerischen Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile 

von schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109-1 /10/. 

Maßgeblicher  

Außenlärmpegel 𝐿a in 
dB(A) 

Erforderliches bewertetes gesamtes  
Bau-Schalldämm-Maß 𝑹′w,ges der Außenbauteile in dB  

Aufenthaltsräume  
in Wohnungen 

Büroräume 

55 30 30 

60 30 30 

65 35 30 

70 40 35 

 

Die ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel sollten im Rahmen der Bauleitplanung 

Grundlage für Festsetzungen sein.  

In dem folgenden Kapitel 6 werden Vorschläge für textliche Festsetzungen im Hinblick auf 

den Schallschutz formuliert.  
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6. Vorschläge für textliche Festsetzungen 

Folgende Formulierung hinsichtlich des Schallschutzes sind sinngemäß in die textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplans aufzunehmen: 

Aktiver Schallschutz: 

Entlang der südlichen Plangebietsgrenze ist über eine Länge von rund 90 Metern ein 3,0 Meter 

hoher Lärmschutzwall zu errichten. 

Passiver Schallschutz: 

An die Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (z. B. Wohnzimmer, 

Schlafräume und Büroräume) sind erhöhte Anforderungen bezüglich des Schallschutzes zu 

stellen.  

Innerhalb des Plangebiets werden maßgebliche Außenlärmpegel von 47 dB(A) < 𝐿a ≤ 69 dB(A) 

erreicht. In der nachfolgenden Tabelle werden die hierfür jeweils maßgeblichen Bau-

Schalldämm-Maße in 5dB - Stufen aufgeführt.  

Maßgeblicher  

Außenlärmpegel 𝐿a in 
dB(A) 

Erforderliches bewertetes gesamtes  
Bau-Schalldämm-Maß 𝑹′w,ges der Außenbauteile in dB  

Aufenthaltsräume  
in Wohnungen 

Büroräume 

55 30 30 

60 30 30 

65 35 30 

70 40 35 

 

Auf der Ebene nachfolgender Baugenehmigungsverfahren können für die Berechnung der 

Schalldämm-Maße Isolinien in 1 dB – Schritten herangezogen werden. 

Außenwohnbereiche: 

Zur Einhaltung der Orientierungswerte im allgemeinen Wohngebiet gemäß Beiblatt 1 zur 

DIN 18005-1 innerhalb zukünftiger Außenwohnbereiche werden folgende Maßnahmen 

empfohlen: 

• Zukünftige Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen mit 

Beurteilungspegeln zwischen 60 dB(A) ≥ 𝐿𝑟,Tag > 55 dB(A) sind so zu planen, dass sie 

entweder zur geräuschabgewandten Seite ausgerichtet oder durch geeignete bauliche 

Maßnahmen geschützt werden. 

• Zukünftige Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen mit 

Beurteilungspegeln 𝐿𝑟,Tag > 60 dB(A) sind so zu planen, dass sie bevorzugt zur 

geräuschabgewandten Seite ausgerichtet und durch geeignete bauliche Maßnahmen 

geschützt werden. 

Generell gilt gemäß Kapitel 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /12/, dass auf der lärmabgewandten Seite 

von um 5 dB verminderten Pegeln ausgegangen werden kann. Im Falle einer geschlossenen 

Bauweise bzw. bei Innenhöfen ist eine pauschale Reduzierung um 10 dB zulässig. 
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Schlafräume: 

• In zukünftigen Schlafräumen ist zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ein 

Schalldruckpegel von ≤ 30 dB(A) im Rauminneren bei ausreichender Belüftung zu 

gewährleisten.  

• Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 𝐿𝑟,Nacht >

50 dB(A) sind bevorzugt zur geräuschabgewandten Seite auszurichten sowie zusätzlich 

bspw. mit schallgedämmten Lüftungssystemen auszustatten. 

• Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 50 dB(A) ≥

𝐿𝑟,Nacht > 45 dB(A) sind bevorzugt zur geräuschabgewandten Seite auszurichten oder 

bspw. mit schallgedämmten Lüftungssystemen auszustatten. 

Die Dimensionierung solcher Lüftungssysteme ist im Zuge der Genehmigungsplanung 

festzulegen und zu detaillieren.  

Von den oben aufgeführten Festsetzungsvorschlägen kann abgewichen werden, sofern im 

Baugenehmigungsverfahren anhand eines Schallgutachtens nachgewiesen werden kann, 

dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel durch die Eigenabschirmung der Baukörper 

bzw. durch Abschirmungen vorgelagerter Baukörper verringert. Für die Ermittlung der 

Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz ist die DIN 4109 maßgeblich. 
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7. Fachliche Einschätzung zur angrenzenden Feuerwehr 

Das westlich des Plangebiets befindliche Feuerwehrhaus befindet ich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. FI 2 „Feuerwehrhaus Firrel“ (siehe Anhang B). Generell stellt eine 

Feuerwache keine gewerbliche Nutzung dar, da sie als Anlage zur Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung gilt und dementsprechend den Maßgaben der TA Lärm 

nicht unmittelbar unterliegen kann.  

Gemäß Kapitel 4.2 der vorliegenden Begründung (Quelle /19/) ist durch den üblichen 

Regelbetrieb nur geringen Lärmemissionen zu rechnen. Ebenfalls wird hierin ausgeführt, dass 

bei Einsatzfällen zwar in jedem Fall von einer Regelmäßigkeit auszugehen ist, allerdings stehen 

die Einsatzfahrten stehts mit einer Notsituation in Verbindung. Hierzu führt die TA Lärm in 

Abschnitt 7.1 eine „Ausnahmeregelung für Notsituationen“ aus, die im vorliegenden Fall 

herangezogen werden kann. Ein Urteil des VG Würzburg (Urteil vom 27. März 2014 Az. W 5 

K 12.1029) führt hierzu aus: “Die mit dem Betrieb eines Feuerwehrgerätehauses verbundenen 

Geräuschauswirkungen sind also als sozial adäquat zu verstehen mit der Folge, dass nicht zu 

vermeidende Beeinträchtigungen von der Nachbarschaft getragen werden müssen (vgl. zu 

Rettungswachen: BayVGH, B.v. 6.11.2000 Nr. 20 ZS 00.2796).“ Entsprechend des Urteils des 

VG Würzburg erfüllt die Feuerwehr „…eine bedeutende gemeindliche Pflichtaufgabe im 

Bereich des abwehrenden Brandschutzes und des technischen Hilfsdienstes…“ Daher sind die 

notwendigen Einsatzfahrten hinzunehmen und nicht zu beurteilen. 

Diese immissionsschutzrechtliche Einschätzung wird geteilt und ist aus fachlicher Sicht auch 

unabhängig vom Schutzanspruch angrenzender (geplanter) Nutzung als allgemeingültig 

anzusehen. Aus diesem Grund wird es als sachgemäß angesehen, eine detaillierte Betrachtung 

der Lärmemissionen aus dem Feuerwehrbetrieb im vorliegenden Fall entfallen zu lassen. 

 

  

8. Qualität der Prognose 

Zur Ermittlung der Verkehrsgeräuschimmissionen wurde als Prognosehorizont das Jahr 2037 

angesetzt, damit auch zukünftig ein angemessener Schutz der Anwohner besteht. Zur 

Ermittlung der gewerblich bedingten Geräuschimmissionen der gewerblich genutzten Flächen 

von B-Plan Nr. 28 wurden Angaben durch den Anlagenbetreiber /23/in Verbindung mit 

Prognoseansätzen validierten Fachstudien /13//14//15//16/ zum Ansatz gebracht. Diese 

pauschalen Berechnungsansätze bilden die vorherrschende Geräuschbelastung hinreichend 

ab, sodass von einer konservativen Betrachtung der Geräuschsituation ausgegangen werden 

kann, die zusätzlich den Bestandschutz sowie weitere Entwicklungsmöglichkeiten auf den 

Flächen absichert. 

Somit wurde eine konservative Betrachtung der Geräuschsituation in der Prognose 

vorgenommen. 
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9. Zusammenfassung 

Im vorliegenden Prognose-Gutachten wird die immissionsschutzrechtliche Umsetzbarkeit des 

geplanten Bauleitplanverfahrens zur Ausweisung von Wohnnutzungsflächen nachgewiesen.  

Die Berechnung der Geräuschbelastung durch den öffentlichen Straßenverkehr ergibt, dass es 

unter Berücksichtigung eine 3 Meter hohen Lärmschutzwalls lediglich in kleinen Teilbereichen 

des Plangebiets zu Überschreitungen der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 

kommen kann. 

Die Berechnung der gewerblichen Geräuschbelastung ergibt, dass die Orientierungswerte für 

beide geplanten Gebietsausweisungen eingehalten werden.  

Auf der Grundlage der ermittelten Beurteilungspegel wurden die maßgeblichen 

Außenlärmpegel innerhalb des Geltungsbereichs ermittelt (s. Ziffer 4.1.3.3). Abschließend 

wurden die Anforderungen an den passiven Schallschutz gemäß DIN 4109 deklariert (s. 

Ziffer 5) sowie Vorschläge für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan formuliert (s. 

Ziffer 6). 

Insgesamt bestehen gegenüber dem angestrebten Bauleitplanverfahren aus 

immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, sofern die in diesem Gutachten genannten 

schalltechnischen Empfehlungen berücksichtigt werden.  

 
Oldenburg, 19. August 2022 

 

 

 

      ………………………..              geprüft durch 

  Dipl.-Ing. (FH) Heiko Ihde                          Dipl.-Ing. (FH) Jan Brüning 
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Anhang A 

Verkehrszählung des Landkreises Leer /21/ 

 


